
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 10.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Gmür-Schönenberger, Andrea (mitte/centre, LU) SR/CE, Al-Kadhimi,

Mustafa
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2023

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Marco
Ammann, Amando
Bühlmann, Marc
Flückiger, Bernadette
Frick, Karin
Gerber, Marlène
Gianola, Giada
Heidelberger, Anja
Kuhn, Sarah
Schmid, Catalina
Schneuwly, Joëlle
Ziehli, Karel

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Marco; Ammann, Amando; Bühlmann, Marc; Flückiger, Bernadette; Frick,
Karin; Gerber, Marlène; Gianola, Giada; Heidelberger, Anja; Kuhn, Sarah; Schmid,
Catalina; Schneuwly, Joëlle; Ziehli, Karel 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer
Politik: , 2020 - 2022. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft,
Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 10.04.2024.

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Strafrecht

3Kriminalität

3Institutionen und Volksrechte

3Bundesverwaltung - Organisation

4Parlamentsorganisation

4Aussenpolitik
4Beziehungen zur EU

5Zwischenstaatliche Beziehungen

6Wirtschaft
6Wirtschaftspolitik

6Strukturpolitik

6Landwirtschaft

6Pflanzliche Produktion

7Lebensmittel

8Tierhaltung, -versuche und -schutz

10Infrastruktur und Lebensraum
10Verkehr und Kommunikation

10Strassenverkehr

12Eisenbahn

12Sozialpolitik
12Bevölkerung und Arbeit

13Arbeitszeit

13Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

13Gesundheitspolitik

13Epidemien

19Soziale Gruppen

19Asylpolitik

19Bildung, Kultur und Medien
19Bildung und Forschung

19Grundschulen

20Berufsbildung

20Hochschulen

20Kultur, Sprache, Kirchen

20Kulturpolitik

01.01.65 - 01.01.23 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
WTO Welthandelsorganisation
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EU Europäische Union
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen

Forschung
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
SBB Schweizerische Bundesbahnen
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
gfs.bern Forschungsinstitut gfs.bern
STS Schweizer Tierschutz
KAE Kurzarbeitsentschädigung
MoU Memorandum of Understanding (Absichtserklärung)
InstA Institutionelles Abkommen
PCSC Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime
LMG Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände
BAK Bundesamt für Kultur

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
OMC Organisation mondiale du commerce
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
EPF École polytechnique fédérale
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique
SSR Société suisse de radiodiffusion
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
CP Code pénal suisse
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
ADN Acide désoxyribonucléique
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
gfs.bern Institut de recherche gfs.bern
PSA Protection suisse des animaux
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

01.01.65 - 01.01.23 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



MoU Memorandum of Understanding (Protocole d’entente)
InstA Accord institutionnel
PCSC Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime
LDAI Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
OFC Office fédéral de la culture

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Sommersession 2022 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Revision des
Sexualstrafrechts. Unbestritten war, dass die Reform notwendig sei, weil die geltenden
Normen nicht mehr zeitgemäss seien. Sowohl im Rat als auch in den Medien war
vielerseits von einem «Quantensprung» die Rede. Der Rat trat denn auch ohne
Gegenantrag auf das Geschäft ein. Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter bezeichnete
die Abschaffung des Nötigungselements beim Vergewaltigungstatbestand als
«Meilenstein». Gleichzeitig warnte sie aber davor, zu hohe Erwartungen in diese
Revision zu setzen: Sie sei zwar «ein wichtiger Schritt», werde aber
«Beweisschwierigkeiten bei Sexualdelikten als typische Vieraugendelikte nicht
beseitigen».

Kernpunkt der Revision war die Neufassung der Tatbestände der sexuellen Nötigung
und der Vergewaltigung (Art. 189 und 190 StGB). So war denn auch die Debatte im
Ständerat geprägt von der Frage, wann eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung ist bzw.
ob eine sexuelle Handlung strafbar sein soll, wenn sie «gegen den Willen» oder aber
«ohne Einwilligung» der betroffenen Person vorgenommen wird. Während sich der
Bundesrat und die Mehrheit der RK-SR für die Widerspruchslösung aussprachen («Nein
heisst Nein»), wollte eine Minderheit Mazzone (gp, GE) das Zustimmungsprinzip («Nur
Ja heisst Ja») im Gesetz verankern. Einig war man sich weitgehend darin, dass sich die
beiden Varianten in Bezug auf die konkreten Konsequenzen für die Strafrechtspraxis im
Endeffekt kaum unterscheiden. Ob die Staatsanwaltschaft das Nein oder das «Nicht-
Ja» beweisen müsse, letztlich werde in beiden Fällen «das ablehnende Signal» gesucht,
erklärte Andrea Caroni (fdp, AR), der der Kommissionsmehrheit angehörte. Auch wenn
eine Person im Laufe eines sexuellen Kontakts, dem sie anfänglich zugestimmt hat, ihre
Meinung ändere, müsse sich dieser Meinungsumschwung auf irgendeine Weise
manifestieren, also durch ein Nein oder konkludentes ablehnendes Verhalten – etwa
Kopfschütteln, eine abwehrende Geste oder Weinen – zum Ausdruck gebracht werden,
ergänzte Bundesrätin Keller-Sutter. Je nach Situation mutiere die Zustimmungslösung
demnach zur Widerspruchslösung, weshalb Letztere praxisnäher und transparenter sei,
so die Justizministerin. Minderheitsvertreterin Mazzone argumentierte, von der
Widerspruchslösung würden jene Fälle nicht erfasst, in denen das Opfer in einen
Schockzustand gerate und zu jeglicher Äusserung von Widerstand unfähig sei; hier
könne nur auf die fehlende Einwilligung abgestellt werden. Bundesrätin Keller-Sutter
versicherte jedoch, die Fälle von sogenanntem Freezing würden vom
Mehrheitsvorschlag ebenfalls abgedeckt. Wenn das Opfer widerstandsunfähig sei, sei es
entweder durch Einschüchterung oder Drohung in diesen Zustand gebracht worden –
dann liege eine Nötigung vor – oder es sei zwar selbst in diesen Zustand geraten, der
Täter oder die Täterin nutze diesen Umstand aber aus, womit eine Schändung nach Art.
191 StGB vorliege.
Einig waren sich beide Lager wiederum darin, dass sich die beiden Varianten sehr wohl
in der Symbolik unterschieden, die die Strafnorm an die Gesellschaft aussende. Lisa
Mazzone fragte rhetorisch, ob es denn nicht in der Verantwortung der sexuell
handelnden Person liege, sich im Zweifelsfall über den Willen des passiven Gegenübers
zu erkundigen; sonst gehe die handelnde Person eben das Risiko ein, eine Straftat zu
begehen. Gemäss Eva Herzog (sp, BS) bringe das Prinzip «Nur Ja heisst Ja» zum
Ausdruck, dass sich bei Sexualkontakten zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen. Die
Grundeinstellung, dass Frauen oft Nein sagten, aber schon Ja meinten, sei immer noch
verbreitet und es gehe «um eine Veränderung der Bilder in den Köpfen». Die
Kommissionsmehrheit sah es indes nicht als Aufgabe des Strafrechts, die Gesellschaft
zu erziehen. Deren Mitglied Beat Rieder (mitte, VS) befürchtete gar eine «falsche
Kriminalisierung der Sexualität», indem sexuelle Kontakte grundsätzlich als strafbar
angesehen würden, ausser das Gegenüber habe zugestimmt. Die Widerspruchslösung
gehe hingegen davon aus, dass sexuelle Kontakte «in aller Regel im gegenseitigen
Einverständnis» erfolgten und verkörpere damit eine «positive Sichtweise auf die
Sexualität». Mit 25 zu 18 Stimmen sprach sich der Ständerat für die Variante der
Kommissionsmehrheit und damit für «Nein heisst Nein» aus. Ein Einzelantrag Gmür-
Schönenberger (mitte, LU), der die Widerspruchslösung anders formulieren wollte, um
das Freezing deutlicher zu erfassen, scheiterte mit 23 zu 10 Stimmen bei 10
Enthaltungen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2022
KARIN FRICK
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In einem zweiten Schritt befasste sich die Kantonskammer mit der Abschaffung des
Nötigungselements in den beiden Tatbeständen von Art. 189 und 190 StGB. Die
Kommission schlug dazu ein Kaskadenprinzip vor: Der Grundtatbestand im jeweiligen
Absatz 1 deckt demnach sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person ab. Wird
das Opfer genötigt, kommt dies gemäss Absatz 2 erschwerend hinzu. Absatz 3 regelt die
zusätzliche Erschwernis der Grausamkeit sowie des Einsatzes einer gefährlichen Waffe
oder eines gefährlichen Gegenstandes. Werner Salzmann (svp, BE) brachte indessen mit
einem Einzelantrag den Vorschlag aus dem Vernehmlassungsentwurf wieder aufs Tapet.
Dieser hatte für sexuelle Übergriffe ohne Nötigung einen eigenen Tatbestand
vorgesehen, während das Nötigungselement bei den Tatbeständen der sexuellen
Nötigung und der Vergewaltigung erhalten bleiben sollte. Salzmann gab zu bedenken,
dass es ein falsches Signal an die Gesellschaft aussenden würde, wenn unter der
Bezeichnung «Vergewaltigung» künftig noch geringere Strafen ausgesprochen würden –
«[w]ir haben jetzt schon lächerlich milde Strafen für Vergewaltigungen» –, weil auch
Verletzungen der sexuellen Integrität ohne Nötigung hierunter subsumiert würden.
Kommissionssprecher Sommaruga (sp, GE) und Bundesrätin Keller-Sutter hielten dem
entgegen, dass dieses Konzept in der Vernehmlassung auf breite Kritik gestossen war,
weil damit «eine Art unechte oder minderwertige Vergewaltigung» geschaffen würde,
wie es die Justizministerin ausdrückte. Mit 39 zu 4 Stimmen befürwortete der Ständerat
die Kaskadenlösung klar.
Weiter diskutierte die Ständekammer die Höhe der Strafen für die neu gefassten
Tatbestände der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung. Mit mehreren
Einzelanträgen wollte Werner Salzmann die Mindeststrafen für verschiedene
Tatbestände erhöhen, blieb damit aber chancenlos. Die grosse Mehrheit der kleinen
Kammer wollte den Ermessensspielraum der Gerichte nicht zu stark einschränken, weil
stets auch der denkbar mildeste Fall adäquat bestraft werden können müsse. Eine
Minderheit Engler (mitte, GR) beantragte gegenüber der Kommissionsmehrheit eine
höhere Mindeststrafe für Vergewaltigung mit Nötigung (neu Art. 190 Abs. 2 StGB). Die
Kommissionsmehrheit hatte hier mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen. Die
Minderheit Engler forderte mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe, damit hier keine
bedingten Strafen ausgesprochen werden können. Diesen Minderheitsantrag hiess der
Ständerat mit 23 zu 20 Stimmen gut.

Am zweiten Tag der Behandlung stimmte die Kantonskammer mit 37 zu 6 Stimmen dem
Antrag ihrer Kommissionsmehrheit zu, mit Art. 197a einen neuen Tatbestand für
Rachepornografie im StGB zu verankern. Dieser stellt das unbefugte Weiterleiten von
nicht öffentlichen sexuellen Inhalten unter Strafe. Der Bundesrat hatte vergeblich für
dessen Ablehnung plädiert. Er hätte zuerst den genauen Handlungsbedarf abklären
wollen, was er im Bericht zum Postulat 21.3969 zu tun im Begriff sei, wie Bundesrätin
Keller-Sutter erläuterte.
Mit einem ebenfalls neuen Art. 197b wollte Isabelle Chassot (mitte, FR) zudem das
Grooming, also das Anbahnen sexueller Kontakte mit Minderjährigen, unter Strafe
stellen. Die Kommission hatte nach der Vernehmlassung in ihrem Entwurf auf einen
solchen Artikel verzichtet, weil die versuchte sexuelle Handlung mit einem Kind oder die
versuchte Herstellung von Kinderpornografie bereits strafbar seien, wie Bundesrätin
Keller-Sutter anmerkte. Jemanden zu bestrafen, der noch nicht einmal einen Versuch
unternommen habe, wäre ein «Sündenfall im Strafrecht», urteilte Kommissionsmitglied
Daniel Jositsch (sp, ZH). Die Ständekammer lehnte den Antrag Chassot mit 21 zu 18
Stimmen bei 4 Enthaltungen schliesslich ab.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die Vorlage einstimmig an. Angesichts
der lauten gesellschaftlichen Forderungen nach einer «Nur-Ja-heisst-Ja»-Regelung im
Sexualstrafrecht wurde der Entscheid des Ständerats in den Medien ausführlich
kommentiert und auch kritisiert. Das enttäuschte Lager setzte die Hoffnung nun in den
Nationalrat. 1
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Kriminalität

In der Herbstsession 2021 überwies der Ständerat stillschweigend die Motion Feri (sp,
AG) für eine Social-Media-Kampagne gegen Mobbing und Cybermobbing bei Kindern
und Jugendlichen. Als Sprecherin der WBK-SR wies Andrea Gmür-Schönenberger
(mitte, LU) im Ratsplenum darauf hin, dass eine Social-Media-Kampagne eine gezielte
und kostengünstige Massnahme sei, um den Handlungsbedarf bei der Sensibilisierung
von Kindern und Jugendlichen bezüglich Mobbing und Cybermobbing anzugehen. Dies
waren auch die Gründe, weshalb die Kommission einstimmig die Annahme der Motion
beantragt hatte. 2

MOTION
DATUM: 27.09.2021
CATALINA SCHMID

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

In der Wintersession 2022 nahm der Ständerat die zweite Lesung für das Bundesgesetz
über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG)
vor. Der Nationalrat hatte sieben Differenzen geschaffen. Die WBK-SR empfahl der
kleinen Kammer, in sechs der sieben Punkte an der ständerätlichen Fassung
festzuhalten: Der vom Nationalrat eingeführte Grundsatz, dass das Gesetz nicht nur für
die Bundesverwaltung, sondern auch für alle dezentralen Verwaltungseinheiten gelten
solle, sei abzulehnen, so der Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG). Man
wolle hier an der «Kann-Formulierung» des Bundesrats festhalten. Auch der Vorschlag
des Nationalrats, alle Kantonsverwaltungen und Vollzugsorgane dem Gesetz zu
unterstellen, gehe zu weit. Festhalten wollte die Kommission auch am Artikel, der
explizit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen
hinweist, die berücksichtigt werden müssten. Der Nationalrat wollte diesen Passus
streichen. Auch bei der Offenlegung von Quellcodes wollte die WBK-SR nicht auf den
Streichungsvorschlag des Nationalrats eingehen. Der Passus «wenn es möglich und
sinnvoll ist und die Rechte Dritter gewahrt werden», den die grosse Kammer streichen
wollte, sei nötig, weil es zum Beispiel sicherheitstechnisch sensible Fälle gebe, bei
denen die Offenlegungspflicht im Sinne von «open source» nicht gefordert werden
dürfe, argumentierte Würth. Auch dass amtliche Register öffentlich zugänglich gemacht
werden können, wie dies der Nationalrat forderte, erachtete die WBK-SR als «nicht
sachgerecht» und empfahl auch hier Festhalten. Schliesslich beharrte die WBK-SR auf
ihrem Vorschlag, dass der Bundesrat auch fachlich zuständige Verwaltungseinheiten
ermächtigen können soll, Metadaten zu veröffentlichen. Auch diesen Passus wollte der
Nationalrat nicht im Gesetz haben und einzig dem Bundesamt für Statistik die
Veröffentlichung erlauben. Einverstanden mit dem Nationalrat war die WBK-SR einzig
bei der Forderung, dass die Standards, die in technischer, organisatorischer und
prozeduraler Hinsicht verbindlich erklärt werden sollen, nicht nur bei der Entstehung
und Umsetzung von Projekten, sondern auch bei deren Beschaffung berücksichtigt
werden sollen. 
Die Anträge der Kommission wurden samt und sonders diskussionslos angenommen.
Nicht ganz einig war sich die WBK-SR freilich bei der Regelung der Zusammenarbeit mit
anderen schweizerischen Gemeinwesen und Organisationen. Zwar war man sich in der
Kommission und im Rat einig, dass die Kantone angehört werden müssen. Eine
Minderheit Gmür-Schönenberger (mitte, LU) beantragte allerdings erfolgreich, dass
diese Anhörung ausreicht und der Zustimmungsvorbehalt der Kantone gestrichen wird:
Die Kantone müssten zwar vor Abschluss von Vereinbarungen angehört werden, sollte
es aber zu Vereinbarungen mit Gemeinden kommen, brauche es ihre explizite
Zustimmung nicht. Mit 26 zu 14 Stimmen folgte der Rat diesem von der
Minderheitensprecherin und Bundesrat Maurer beworbenen Kompromissvorschlag. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2022
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsorganisation

Nachdem der Nationalrat entgegen der Mehrheit seiner APK-NR der parlamentarischen
Initiative von Jacques Nicolet (svp, VD) Folge gegeben hatte, musste sich auch der
Ständerat zur Idee einer Stärkung der demokratischen Rolle des Parlamentes bei
Handelsabkommen äussern. Auch die APK-SR empfahl mit 5 zu 3 Stimmen (2
Enthaltungen), dem Anliegen keine Folge zu geben. Es gebe für das Parlament genügend
Mitwirkungsmöglichkeiten in der internationalen Handelspolitik der Schweiz und ein
stärkeres Einmischen würde den nötigen Verhandlungsspielraum für den Bundesrat zu
stark beschränken, argumentierte die Kommissionsmehrheit im Rat, vertreten durch
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU). Die Minderheit hingegen befürwortete die
Schaffung gesetzlicher Grundlagen, um der Aushandlung von Handelsabkommen
Leitplanken zu geben. Die kleine Kammer folgte der Kommissionsmehrheit und
versenkte den Vorstoss ohne Diskussion. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Sommersession 2021 wurden das Abkommen über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, das Eurodac-Protokoll, das Abkommen mit den USA über die
Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten und ein Verpflichtungskredit für
die Umsetzung des Programms Prüm Plus im Ständerat beraten. In der Beratung der
SiK-SR im Vorfeld der Session hatten sämtliche Anträge breite Unterstützung gefunden
und waren der kleinen Kammer einstimmig zur Annahme beantragt worden.
Kommissionssprecherin Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) hob besonders die
Vorteile hervor, welche der Schweiz aus dem Prümer Abkommen und dem Eurodac-
Protokoll erwachsen würden. Dadurch könnten Schweizer Strafverfolgungsbehörden
zukünftige Anfragen zu DNA-Profilen und Fingerabdrücken automatisiert bei allen
beteiligten EU-Staaten vornehmen. Der bisherige Prozess via Interpol sei komplex,
langwierig und biete keine Garantie für Erfolg, erläuterte Gmür-Schönenberger. Das
PCSC-Abkommen mit den USA verfolge die gleichen Ziele wie das Prümer Abkommen,
umfasse aber keinen Zugriff auf Fahrzeug- und Fahrzeughalterdaten. Da der Austausch
über die gleiche Infrastruktur stattfinden solle, decke der Verpflichtungskredit über
CHF 11 Mio. sämtliche Investitionskosten ab. Der Ständerat folgte dem Beispiel seiner
Kommission und nahm alle drei Abkommen sowie den Verpflichtungskredit einstimmig
an. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN

Beziehungen zur EU

Die Beratung des Ständerats über die Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrags in der
Herbstsession 2021 dauerte rund zwei Stunden. Einen Nichteintretensantrag Minder
(parteilos, SH) lehnte die kleine Kammer mit 34 zu 9 Stimmen klar ab. Ständerat Minder
zweifelte daran, dass die EU nach der Auszahlung der Kohäsionsmilliarde in Höhe von
CHF 1.3 Mrd. ihre «Repressionen gegen die Schweiz» beenden würde. Man habe von
der EU bisher keine Signale erhalten, dass dadurch die Aufnahme ins
Forschungsprogramm Horizon Europe oder die Wiederinstandsetzung der
Börsenäquivalenz gewährleistet würde. Eine bedingungslose Freigabe wäre daher
«falsch» und «grob fahrlässig». Sein Mitunterstützer Marco Chiesa (svp, TI) äusserte
seinen Unmut darüber, dass sich die Schweiz der «kolonialistischen Politik Brüssels»
unterwerfen wolle und ohne Garantien Geld auszahle. Auch einige Ratsmitglieder der
Mitte wie Heidi Z'graggen (mitte, UR) und Daniel Fässler (mitte, AI) störten sich daran,
dass der Kohäsionsbeitrag ausbezahlt werden solle, obwohl die 2019 vom Parlament
geforderte Bedingung der «Nicht-Diskriminierung» seitens der EU nicht erfüllt worden
war. 
Eine überwiegende Mehrheit des Ständerats wollte mit dem Entscheid jedoch einen
ersten Schritt auf die EU zugehen. Matthias Michel (fdp, ZG), Sprecher der APK-SR, hielt
fest, dass die Zurückbehaltung der Kohäsionsmilliarde offensichtlich keinen Druck auf
die EU aufgebaut habe. Die gegenseitige «Blockadepolitik» habe auf beiden Seiten die
gewünschte Wirkung verfehlt, nach dem Scheitern des Rahmenabkommens müssten
nun auch diese Blockaden beendet werden. Pirmin Bischof (mitte, SO) betonte, dass die
Kohäsionszahlungen nichts mit dem InstA zu tun hätten und der EU für die Teilnahme
der Schweiz am Binnenmarkt geschuldet sei. Bischof meinte, die Deblockierung der
bilateralen Verträge müsse der nächste Schritt sein. Obwohl die EU keine Garantie
dafür abgegeben habe, so herrsche doch die Gewissheit, dass die Nichtfreigabe des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2021
AMANDO AMMANN
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Beitrags sicher nicht zur Deblockierung führe. Auch Daniel Jositsch (sp, ZH) kam zum
Schluss, dass die Schweiz ohne eine Freigabe nichts erreichen könne und bemühte die
Analogie eines Mietverhältnisses, bei dem der Mieter einen neuen Mietvertrag
abschliessen will, obwohl er seine Miete nicht bezahlt habe. Die Zahlung des
Kohäsionsbeitrags bestärke die Verlässlichkeit der Schweiz und lege die Basis für die
Fortführung des bilateralen Wegs, argumentierte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte,
LU). 
Bundesrat Ignazio Cassis wiederholte, dass die Zahlung keineswegs eine Garantie für
die Assoziierung an Horizon Europe bedeute, obwohl die EU diese politisch
sachfremden Themen miteinander verknüpft habe. Der Bundesrat sei aber bestrebt, die
«Negativspirale der Konditionalitäten» zu durchbrechen und mit dem Beitrag einen
ersten Schritt zu machen. Daher lehnte Cassis auch die Verknüpfung der Freigabe mit
der Finanzierungsbotschaft zu Erasmus plus ab. Eine Minderheit Sommaruga (sp, GE)
hatte vorgeschlagen, den Rahmenkredit nicht umzusetzen, bis der Bundesrat dem
Parlament die Finanzierungsbotschaft der Teilnahme an Erasmus plus vorgelegt habe.
Diesen Minderheitenantrag zog Sommaruga kurz darauf zurück, da der Nationalrat
gleichentags eine Motion der APK-NR (Mo. 21.3975) angenommen hatte, welche seinem
Anliegen entsprach. Aussenminister Cassis erinnerte die kleine Kammer auch daran,
dass das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas 2024
auslaufe und Verpflichtungen nur bis dann eingegangen werden könnten. Er plädierte
daher für einen möglichst baldigen Entscheid, denn anhand der Erfahrungen mit dem
ersten Kohäsionsbeitrag liesse sich festhalten, dass zwischen dem Parlamentsentscheid
und der Projektumsetzung rund drei Jahre vergingen. Schliesslich stimmte der
Ständerat der Freigabe mit 30 zu 9 Stimmen, gegen den Willen der SVP und einiger
Mitglieder der Mitte, deutlich zu. 6

Zwischenstaatliche Beziehungen

Anfang April 2021 reiste Bundesrat Ignazio Cassis in den Irak, Oman und Libanon, um
die Schwerpunkte der neuen aussenpolitischen Strategie für die Region des Mittleren
Ostens und Nordafrika (MENA) mit Vertretern der betroffenen Staaten zu beraten.
Begleitet wurde er dabei von den beiden Mitgliedern der APK-SR, Damian Müller (fdp,
LU) und Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU). 
Zu Beginn der Reise traf sich Cassis mit dem irakischen Premierminister Mustafa Al-
Kadhimi. Der Besuch im Irak war der erste eines Bundesrats seit 1979. Im Zentrum der
Gespräche standen vor allem das humanitäre Engagement der Schweiz im Irak, der
Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit und die Bereitschaft der Schweiz, sich für den
Abbau politischer Spannungen in der Region einzusetzen. Zum Abschluss unterschrieb
Bundesrat Cassis ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Aufnahme politischer
Konsultationen zwischen den beiden Ländern. Dabei ging es auch um die Einrichtung
einer neuen Botschaft im Irak, nachdem die Schweiz ihr Verbindungsbüro 2008 aus
Sicherheitsgründen geschlossen hatte. 
Daraufhin reiste die Delegation in den Oman, der wie die Schweiz eine neutrale
Aussenpolitik betreibt und sich stark um die regionale Sicherheit im Mittleren Osten
bemüht. Zentrale Themen des Besuchs waren Initiativen im Bereich der globalen
Gesundheit sowie der Berufsbildung. Auch mit dem Oman wurde ein MoU für
regelmässige politische Konsultationen abgeschlossen. 
Zum Abschluss reiste die Schweizer Delegation in den Libanon, wo sich die Schweiz
zuletzt nach der Explosion im Hafen von Beirut an den Wiederaufbaubemühungen
beteiligt hatte. Die Unterstützungsleistungen in Höhe von CHF 6 Mio. fokussierten
gemäss der aktuellen Strategie der Internationalen Zusammenarbeit vor allem auf den
Gesundheits- und Bildungsbereich. Bundesrat Cassis besuchte zudem eine informelle
Siedlung syrischer Flüchtlinge und bekräftigte dabei die Unterstützung der Schweiz,
welche seit Beginn der Syrienkrise 2011 rund CHF 520 Mio. an Hilfszahlungen umfasste. 7

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.04.2021
AMANDO AMMANN

01.01.65 - 01.01.23 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Der Ständerat nahm im Sommer 2022 mit 33 zu 1 Stimmen eine Motion der Mitte-
Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger (LU) für die Vereinfachung der
Meldescheinprozesse in der Beherbergung an. Sie forderte, dass nicht mehr jeder
Kanton separate Regelungen für die Erfassung und Aufbewahrung von Personendaten
von übernachtenden Gästen erlässt, sondern eine nationale, einheitliche und digitale
Lösung gefunden wird. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Er
argumentierte, die Meldepflicht liege in der Kompetenz der Kantone und eine
einheitliche Lösung berücksichtige deren spezifische Interessen zu wenig. Für den Fall
der Annahme im Erstrat kündigte die Regierung an, im Zweitrat einen dahingehenden
Änderungsantrag zu stellen, dass die Kantone stärker in die Ausarbeitung einbezogen
würden. 8

MOTION
DATUM: 14.06.2022
MARCO ACKERMANN

Die Meldescheinprozesse bei Hotelübernachtungen sollen digitalisiert und
vereinheitlicht werden, befand nach dem Ständerat auch eine Mehrheit des
Nationalrats. Mit 126 zu 44 Stimmen bei 7 Enthaltungen überwies die grosse Kammer im
Dezember 2022 eine Motion Gmür-Schönenberger (mitte, LU) an den Bundesrat. Im
Vorfeld hatte die WAK-NR dafür plädiert, das «kantonale Wirrwarr» bei den
Meldescheinen für Hotelübernachtungen durch eine nationale, digitale Lösung zu
ersetzen; mit der Vereinheitlichung könne ein effizienterer und kundenfreundlicherer
Prozess erreicht werden. Durch Einbezug der Kantone bei der Ausarbeitung der Lösung
sollen zudem die föderalen Kompetenzen und die Vollzugshoheit der Kantone gewahrt
werden. Dies sah Bundesrat Guy Parmelin jedoch nicht als gegeben, vielmehr erachtete
er die Forderung als Eingriff in die Vollzugshoheit der Kantone und befürchtete, dass
dadurch dem Bund neue Aufgaben zugeteilt würden, weshalb die Motion abzulehnen
sei. Die beinahe geschlossen stimmende SVP-Fraktion folgte einem Minderheitsantrag
Aeschi (svp, ZG), wonach die «Vielfalt des Föderalismus» beibehalten werden solle und
auch zukünftig jeder Kanton die für ihn passende Strategie wählen können solle. Die
anderen Fraktionen beurteilten dies jedoch anders und stimmten nebst drei
Enthaltungen geschlossen für eine Vereinheitlichung, mit welcher der Bundesrat somit
betraut wurde. 9

MOTION
DATUM: 14.12.2022
MARCO ACKERMANN

Landwirtschaft

Pflanzliche Produktion

Lors de la session d'automne 2020, une motion de la sénatrice verte Maya Graf (BL)
demandant une adaptation des droits de propriété intellectuelle pour la sélection
végétale avait été renvoyée en commission pour discussions. A l'issue de celles-ci, une
majorité de la CSEC-CE a décidé de déposer une motion alternative pour renforcer la
transparence dans le domaine des brevets sur les plantes. La solution proposée par la
commission est un compromis qui récolte le soutien tant du Conseil fédéral que de
différentes organisations agricoles et de consommateurs. Pour le développement de
nouvelles variétés végétales, les obtenteurs doivent pouvoir facilement savoir si les
variétés qu'ils utiliseront pour débuter leurs recherches sont protégées par un brevet
ou par une protection des obtentions végétales. Au nom de la commission, Benedikt
Würth (centre, SG) a longuement expliqué la distinction entre les deux et les
conséquences en cas d'utilisation par un tiers d'une variété protégée soit par l'un soit
par l'autre. En effet, le droit fédéral distingue entre variétés obtenues grâce à des
solutions technologiques, par modification du génome par exemple, (protégées par les
brevets) et variétés obtenues par le biais de procédés classiques (variétés qui tombent
sous la protection des obtentions végétales). Les registres manquent aujourd'hui de
clarté à cet égard, ce qui complique le travail des entreprises développant de nouvelles
variétés. La majorité de la commission estime donc qu'offrir de meilleures conditions-
cadres permettra de renforcer l'innovation dans ce domaine. Pour la minorité,
représentée par Matthias Michel (plr, ZG) et Andrea Gmür-Schönenberger (centre, LU),
cette modification n'est pas nécessaire car la plupart des variétés proviennent du
marché européen, dans le cadre duquel il existe des plateformes qui font la
transparence sur le droit appliqué sur les différentes variétés vendues. La minorité
redoute également que la Suisse soit un îlot en la matière au milieu de l'Europe si elle
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adapte sans concertation sa législation. Cela n'aura pas suffi à convaincre la chambre
haute, qui a accepté, par 28 voix contre 10, la motion de la commission. 10

Lebensmittel

S'appuyant sur le rapport publié par le Conseil fédéral suite à son postulat 17.3967, la
CSEC-CE a déposé une motion pour que les méthodes de production interdites en
Suisse soient déclarées sur les produits. Contrairement à la motion de sa commission
sœur (Mo.20.3005), que le Conseil des Etats a profité de classer, cette intervention
touche à l'ensemble des modes de production des produits végétaux et animaux, et
non pas seulement aux méthodes d'abattage. Matthias Michel (plr, ZG), rapporteur de
commission, a mis trois raisons en avant qui expliquent le dépôt de cette motion:
premièrement, l'importation libre et la déclaration obligatoire vont logiquement de
pair, deuxièmement, la déclaration obligatoire serait soumise à certains critères
(respect des accords commerciaux, faisabilité, etc.) et troisièmement, des raisons
politiques expliquent la nécessité d'un tel système, à savoir les demandes de plus en
plus fréquentes allant en ce sens. Certains membres de la chambre haute se sont
opposés au texte, à l'image d'Andrea Gmür-Schönenberger (centre, LU) et Benedikt
Würth (centre, SG) qui estiment que la mise en œuvre de cette motion sera bien plus
complexe qu'il n'y parait. La Suisse possède, en effet, dans certains domaines tels que
la protection des animaux, des normes plus élevées que dans les autres pays. La
question est de savoir à partir de quand il est nécessaire de déclarer qu'un produit ne
respecte pas les méthodes de production suisses. Benedikt Würth préférerait, au
contraire, une stratégie de promotion des produits suisses plutôt qu'une obligation de
déclaration pour les produits importés. Au nom du Conseil fédéral, Alain Berset a
exposé la difficulté de mettre en œuvre ce texte à tous les produits – sauf exceptions –
tant d'un point de vue des engagements internationaux de la Suisse à cet égard que de
la faisabilité, notamment en ce qui concerne les produits transformés. Le Conseil
fédéral plaide, bien plus, pour des mesures au cas par cas. 
Malgré ces voix réticentes, les sénatrices et sénateurs ont soutenu la motion de leur
commission par 36 voix contre 6. Elle sera donc traitée par le Conseil national. 11

MOTION
DATUM: 09.12.2020
KAREL ZIEHLI

Comparativement au Conseil national, les débats ont été plus mouvementés à la
chambre haute quant à la déclaration de provenance des produits alimentaires. C'est
par 7 voix contre 6 que la commission de la science de l'éducation et de la culture
(CSEC-CE) a proposé à sa chambre de rejeter le texte du député vaudois Jacques
Nicolet (udc. VD), la majorité estimant que l'actuelle Loi sur les denrées alimentaires
(LDAI), qui est entrée en vigueur en 2017, oblige d'ores et déjà à une déclaration du lieu
de production. Etendre cette déclaration obligatoire au lieu de provenance – les deux
peuvent parfois diverger, lorsque la matière première provient d'un autre
pays – conduirait à une modification d'étiquetage d'un nombre incalculable de produits
selon la rapportrice de la majorité, Andrea Gmür-Schönenberger (centre, LU), pour qui,
s'éloigner des normes européennes représente également un danger en termes de
barrières commerciales. Pour la minorité, représentée par Jakob Stark (udc, TG),
donner cette information supplémentaire aux consommatrices et consommateurs est
nécessaire dans un monde globalisé qui devra, de plus en plus, prendre en compte
l'alimentation durable. Cette transparence pourrait également être un moyen
d'augmenter la compétitivité des produits suisses. Pour le sénateur thurgovien, la
motion est formulée de manière suffisamment large pour laisser une grande marge de
manœuvre au Conseil fédéral. Ce dernier s'oppose pourtant vertement à ce texte qui
risque de créer un monstre bureaucratique, selon les propos d'Alain Berset. Les
entreprises impactées négativement par ce changement législatif seraient nombreuses
d'après l'exécutif. Malgré ces avertissements appuyés, le Conseil des Etats a décidé de
suivre le Conseil national en acceptant ce texte à une courte majorité de 21 élu.e.s
contre 17 et 3 abstentions. Les soutiens sont à retrouver dans l'ensemble des tendances
représentées dans la chambre haute. C'est maintenant au Conseil fédéral de mettre en
œuvre un texte qu'il n'aurait pas voulu voir accepter. 12
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Tierhaltung, -versuche und -schutz

C'est sans grande surprise – au vu du manque de soutien politique – que le corps
électoral a massivement rejeté l'initiative contre l'expérimentation animale et
humaine. Cette initiative, défendue par un comité antispéciste, avait peu de chance
d'aboutir, comme admis par les initiant.e.s eux-mêmes. L'une des têtes pensantes du
texte, Renato Werndli, l'affirmait sans ambages dans les médias quelques semaines
avant la date fatidique : «Die Initiative wird nicht durchkommen». Il est vrai que les
sondages menés tant par l'institut gfs.bern que par l'institut Leewas n'ont jamais donné
l'initiative gagnante, alors qu'en général, les initiatives bénéficient d'une certaine
sympathie en début de campagne. Un peu plus d'un mois avant la votation, le sondage
Leewas ne donnait que 34 pour cent au Oui. Le sondage gfs.bern était, quant à lui, plus
généreux dans son appréciation, révélant que 48 pour cent de la population s'y
opposerait, tandis que 45 pour cent se prononcerait en faveur ou plutôt en faveur du
texte. Pour la NZZ, le fort soutien révélé par ce sondage aurait pu aboutir à une grosse
surprise dans les urnes, alors que les questions entourant notre rapport aux animaux
ont connu des évolutions fondamentales ces 50 dernières années. Qui, aujourd'hui,
remettrait en question le principe de dignité animale, inscrit depuis 1992 dans la
Constitution ? Qui continuerait à considérer les animaux au même titre que des objets
dans le droit, comme ce fut le cas jusqu'au début des années 2000 ? Comme l'a relaté
la NZZ, ce n'est qu'en 2003 que les animaux ont obtenu le statut juridique d'êtres
vivants capables de ressentir et de souffrir. Pour l'historien de la médecine Vincent
Barras, il est important de regarder en arrière pour comprendre ces évolutions
sociétales et «pour réfléchir à nos pratiques aujourd'hui». L'historien fait d'ailleurs le
pari que «des situations qui nous semblent normales aujourd'hui apparaîtront comme
scandaleuses à l'avenir». Cette posture est également partagée par le professeur de
philosophie Markus Wild, ce dernier faisant toutefois référence aux animaux dans
l'agriculture. A cet égard, une autre initiative populaire touchant au bien-être animal
dans les élevages sera bientôt soumise au corps électoral.

A quelques jours de la votation, le soutien s'était effondré dans les sondages, seules 18
pour cent des personnes interrogées par l'institut Leewas affirmant vouloir voter oui ou
plutôt oui au texte. Dans le sondage de gfs.bern, 68 pour cent des sondé.e.s se disaient
opposé.e.s à l'initiative. Deux arguments ont été particulièrement prédominants pour
expliquer ce manque de soutien : d'une part, la législation suisse en la matière,
considérée comme suffisamment stricte, et d'autre part, le manque d'alternatives à
l'expérimentation animale. Ces deux aspects ont également été traités en long et en
large par les médias. Concernant le premier argument, les autorités ont loué une loi
bien plus exigeante qu'à l'étranger. Depuis les années 1980, le nombre d'animaux
utilisés pour les expérimentations a drastiquement chuté, bien que leur nombre se soit
récemment stabilisé autour des 550'000 par an. Cette baisse serait principalement due
aux avancées dans le domaine des cultures de cellules, permettant de se passer
d'animaux lors de certaines expérimentations. De plus, la législation suisse rend
obligatoire toute demande de tests sur des animaux. Ces autorisations sont délivrées à
condition qu'il soit démontré qu'aucune méthode alternative n'existe et que les
souffrances endurées par les animaux sont justifiées au vu de l'utilité pour la société.
Ce sont des commissions cantonales indépendantes, dans lesquelles siègent, entre
autres, des organisations de protection des animaux, qui délivrent les sésames.
Lorsqu'on se penche sur la totalité des animaux utilisés, on note que 3.5 pour cent de
ceux-ci ont subi des douleurs importantes (degré 3, soit le grade le plus élevé) – un
chiffre en augmentation ces dernières années. L'immense majorité des animaux utilisés
sont des souris (346'400 pour l'année 2020), alors que 200 primates et 4600 chiens
ont servi à la cause scientifique. Aux fondements de la critique des initiant.e.s – en plus
de l'argument éthique – se trouvait le postulat que la plupart des tests effectués sur ces
être non-humains ne sont pas réplicables sur l'être humain, les organismes étant trop
différents. Il ne serait donc pas utile de passer par des animaux. Les initiant.e.s ont
donc réclamé que l'argent aujourd'hui investi dans la recherche animale soit redirigé
vers la recherche utilisant des méthodes alternatives. 
Ceci nous amène au deuxième aspect relevé par les enquêtes d'opinion, à savoir les
alternatives à l'expérimentation animale. Depuis 2020, un programme FNS doté de CHF
20 millions est dédié à la recherche dite 3R, pour «remplacer», «réduire», et
«réformer»/«raffiner». La recherche 3R se penche sur toutes les alternatives à
l'expérimentation animale : cela va de la modélisation informatique à la culture de
cellules et tissus humains. Ainsi, une équipe de recherche de l'Université de Berne a
réussi à créer des cellules des voies respiratoires qu'elle a pu utiliser pour différents
tests touchant aux infections respiratoires, telles que le Covid-19. Certaines personnes
impliquées dans la recherche 3R admettent qu'on s'est trop longtemps focalisé sur les
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tests sur les animaux, alors que «wir Menschen sind nun mal keine 70-Kilogramm-
Ratte» comme le concède Thomas Hartung du Center for Alternatives to Animal Testing
in Europe de l'Université de Constance. Un remplacement complet n'est pourtant pas
en vue, certaines expérimentations nécessitant de passer par un organisme entier et
vivant, avec toute la complexité y associée. Le Centre de compétence 3R a, par ailleurs,
pris position contre l'initiative, tout comme l'entier des institutions du monde de la
recherche ayant pris officiellement position (swissuniversities, le Conseil des EPF,
l'association Médecine Universitaire Suisse, le FNS, etc.).

L'une des critiques émise par les institutions du monde de la recherche serait l'arrêt,
de facto, de la médecine et de la recherche. L'initiative aurait comme conséquence
l'interdiction de toute importation de médicaments ayant nécessité des
expérimentations humaines ou animales pour leur développement – comprenant
également les médicaments testés en double aveugle avec des êtres humains. En temps
de Covid-19, les médias n'ont pas hésité à rappeler que cela signifierait un arrêt des
importations du vaccin contre ce virus ou même des auto-tests tant prisés par la
population. Et ce ne sont là que deux exemples parmi une multitude d'autres présentés
dans les journaux du pays. L'initiative est, en effet, catégorique dans son propos. Même
si l'animal ou l'humain n'a pas souffert, l'interdiction demeurerait, posant des
questions éthiques fondamentales. Cette radicalité a même poussé la Protection suisse
des animaux (PSA) à prendre position contre le texte. Mais, pour les initiant.e.s, cette
votation a été l'occasion de susciter un débat de société sur notre rapport aux animaux
et plus spécifiquement sur leur rôle dans la recherche scientifique.
Renato Werndli, du comité d'initiative, exerce notamment comme médecin généraliste
dans le premier cabinet végétalien du pays. Son combat ne provient pas d'un amour
inconditionnel pour les animaux, puisqu'il avoue par ailleurs en avoir plutôt peur. Ses
convictions sont basées sur une morale antispéciste considérant immoral de manger
des animaux ou de les utiliser pour les humains – l'expérimentation animale
s'apparentant donc à un crime. Cette posture éthique a été combattue avec
véhémence par le corps médical qui estime, à l'image du Professeur Burkhart Ludewig,
qu'il serait au contraire éthiquement injustifiable d'empêcher à des patient.e.s l'accès
à des thérapies existantes. 
Parmi le comité d'initiative, plusieurs membres ont été pointés du doigt pour leur
accointance ou leur engagement contre les mesures mises en place durant la pandémie
de Covid-19 et leurs prises de position complotistes. C'est ainsi que le paysan bio et
député au parlement cantonal de Zurich, Urs Hans, dénonçait en conférence de presse
l'expérimentation mondiale sur les humains ayant cours avec la vaccination contre le
Covid-19, avec à côté de lui Renato Werndli, trois fois vacciné et fervent défenseur des
fondements de la médecine moderne. Selon ce dernier, ces divergences de points de
vue n'ont, pour autant, pas porté atteinte au bon déroulement de la campagne. A ce
sujet, les soutiens romands à l'initiative ont déploré le manque d'organisation du
comité d'initiative, qui aurait entrepris les choses qu'au dernier moment dans la partie
francophone du pays. 

Au final, le texte a été refusé par 79.1 pour cent du corps électoral, le refus le plus net
étant localisé à Obwald (83.4%) et celui le moins net au Tessin (68.5%). Ces résultats ont
réjoui le comité opposé au texte, Andrea Gmür-Schönenberger (centre, LU) estimant
que cela renforçait «la recherche en Suisse ainsi que l'approvisionnement en soins».
De nombreux opposant.e.s ont toutefois souligné la nécessité d'encourager la
recherche 3R, à l'image de l'association de l'industrie pharmaceutique Interpharma.

Bien que l'initiative ait été rejetée, la motivation de Renato Werndli ne s'en est pas
trouvée affectée. Il déclarait, avant la votation, qu'il relancerait une initiative si celle-ci
venait à être rejetée. C'était la quatrième fois que la Suisse votait sur ce sujet (après les
votations en 1985, 1992, et 1993). Nul doute que ce ne fut pas l'ultime fois, au vu du
débat entourant notre rapport aux animaux. Du côté du Parlement, plusieurs député.e.s
cherchent à faire bouger les choses dans le domaine de la recherche. La Bâloise Katja
Christ (pvl) a ainsi déposé un texte pour que les moyens alloués à la recherche 3R soient
augmentés. Meret Schneider (vert-e-s, ZH) a, de son côté, annoncé vouloir déposer une
série d'interventions pour limiter le nombre d'expérimentations impliquant des
souffrances de degré 3 (le grade le plus élevé). Elle souhaite également interdire les
expérimentations sur les primates.

Résonnant avec les doléances de la députées verte, une autre initiative – celle-ci
cantonale – a, en partie, volé la vedette à l'initiative contre l'expérimentation animale et
humaine; une initiative considérée par beaucoup comme bien plus bouleversante
symboliquement et éthiquement parlant. La population bâloise était, en effet, amenée
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à voter sur l'octroi de droits fondamentaux aux primates, ce qui aurait été
révolutionnaire dans l'ordre juridique que nous connaissons. Alors qu'elle était
soutenue par le PS et les Vert-e-s – qui représentent 45 pour cent de l'électorat de
Bâle-Ville – l'initiative n'a récolté le soutien que d'un quart de la population, ce qui
demeure toutefois plus que le soutien accordé à l'initiative sur l'interdiction de
l'expérimentation animale. 

Votation du 13 février 2022
Participation: 44.20%
Oui: 499 485 (20.86%) / Cantons: 0
Non: 1 895 061 (79.14%) / Cantons: 20 6/2

Consignes de vote:
- Oui: DS, Kleinere Tierschutzorganisation, Gruppe für Innerrhoden
- Non: UDF, PEV, PLR, PVL, Vert-e-s, PS, Centre, UDC, FMH, scienceindustries,
swissuniversities, Schweizer Tierschutz, pharmaSuisse
- Liberté de vote: - 13

La Suisse n'interdira pas l'importation de fourrures issues d'animaux maltraités,
comme l'a décidé le Conseil des Etats. Une majorité de 25 voix contre 19 s'est, en effet,
dégagée pour rejeter la motion Aebischer (ps, BE). La chambre haute s'est laissée
convaincre par les arguments de la majorité de la CSEC-CE, pour qui les récents
renforcements législatifs suffisent. Ainsi, il est désormais, par exemple, obligatoire de
déclarer les modes de production non-autorisés en Suisse comme tel sur les produits
et les contrôles en magasin ont été renforcés. Comme exposé par Andrea Gmür-
Schönenberger (centre, LU), la majorité veut également éviter de potentiels problèmes
en lien avec les accords de l'OMC, le concept de maltraitance animale n'étant pas fixé à
l'internationale. Finalement, le marché s'autorégulerait en la matière selon l'élue
lucernoise, la fourrure n'étant plus du tout «cool» parmi les jeunes. Les plaidoyers de
Maya Graf (verts, BL), d'Elisabeth Baume-Schneider (ps, JU) et de Thomas Minder
(indépendant, SH) sur les lacunes législatives en la matière, sur la compatibilité avec les
règles édictées par l'OMC – l'UE a pu interdire l'importation de fourrures de blanchon
(le petit du phoque) et la Suisse les fourrures de chat et de chien – ou encore sur
l'inefficacité des contrôles n'auront pas réussi à convaincre suffisamment de sénatrices
et de sénateurs. De son côté, le Conseil fédéral a dit vouloir attendre encore deux ans
afin de pouvoir évaluer l'efficacité des mesures récemment mises en place, voire de
renforcer les sanctions, avant d'aller plus loin et d'envisager une interdiction. Le
dossier n'est donc, malgré le refus de ce texte, pas entièrement clos.
Dans un même geste, il n'a pas été donné suite à une pétition (21.2021) à la teneur
similaire et dotée de près de 43'000 signatures. 14

MOTION
DATUM: 30.05.2022
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

National- und Ständerat befassten sich in der Sommersession 2022 mit je vier
Motionen aus den Reihen der SVP-Fraktion, die auf die steigenden Benzin- und
Heizkosten fokussierten. Die Motionen wurden in beiden Räten im Rahmen einer
ausserordentlichen Session mit dem Titel «Entlastungsmassnahmen zugunsten der
Bevölkerung und der Wirtschaft» beraten. 

Im Ständerat stellten die drei Motionäre Marco Chiesa (svp, TI), Werner Salzmann (svp,
BE) und Hansjörg Knecht (svp, AG) ihre Vorstösse vor und betonten dabei die
Schwierigkeiten, die der Wirtschaft und der autofahrenden Bevölkerung durch die
aufgrund des Ukrainekonflikts gestiegenen Energiepreise erwachsen würden. Sie wiesen
auch generell auf die hohe Teuerungsrate hin, welche insbesondere den Mittelstand
stark belaste. Folglich bewarben sie ihre Vorstösse etwa für eine Reduktion der
Mineralölsteuer oder für eine Erhöhung des Berufskostenabzugs. Die Rednerinnen und
Redner der anderen Parteien hielten indes wenig von diesen Vorschlägen. Ruedi Noser
(fdp, ZH) wies darauf hin, dass auch andere Sektoren von der Teuerung betroffen seien;
nicht nur Benzin, Diesel und Heizöl würden teurer. Der Staat könne jedoch nicht für alle

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.23 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bereiche Hilfspakete schnüren. Zudem bedeute mehr Geld für einen Sektor auch
weniger Geld für andere Bereiche, wenn man sich nicht noch mehr verschulden wolle.
Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) schloss sich dem Votum von Ruedi Noser an und
ergänzte, dass keine Massnahmen zur Entlastung der hohen Energiepreise getroffen
werden sollten, die auf Kosten des Klimas gehen würden. Vielmehr liege die Lösung
darin, sich von den fossilen Energieträgern zu verabschieden. Carlo Sommaruga (sp, GE)
und Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) betonten, dass mit den geforderten
Massnahmen schlicht die falschen Bevölkerungsgruppen entlastet würden. Gemäss
Sommaruga, seines Zeichens Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbands Schweiz,
seien nämlich vor allem die Mieterinnen und Mieter von den steigenden Energiepreisen
betroffen; ihnen müsse mittels zielgerichteter Massnahmen geholfen werden. Gmür-
Schönenberger fügte an, dass mit den von der SVP geforderten Punkten diejenigen
Personen bestraft würden, die bereits jetzt versuchten, nachhaltig zu leben: «Genau
die Menschen, welche die Entlastung am meisten brauchen, die sozial benachteiligt und
wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet sind, die haben ökologisch den kleinsten
Fussabdruck.» Auch Finanzminister Ueli Maurer sprach sich gegen die Vorstösse aus:
Aus Sicht des Bundesrates sei es nicht angezeigt, bereits in dieser frühen Phase einer
möglicherweise kritischen Konjunkturentwicklung in grossem Masse Geld zu verteilen.
Es brauche zuerst eine Gesamtanalyse. Sollte der Bund aber einmal eingreifen müssen,
dann würde er zuerst auf die tieferen Einkommen fokussieren. Im Anschluss daran
wurde einzeln über die vier Motionen abgestimmt; sie wurden allesamt abgelehnt.
Nebst der SVP stimmten jeweils auch einige Mitglieder der FDP.Liberalen- sowie der
Mitte-Fraktion für Annahme der Motionen; insbesondere die Motion Knecht (22.3243)
für ein Entlastungspaket zugunsten der Bevölkerung und Wirtschaft vermochte auch
über die SVP-Fraktion hinaus zu überzeugen.

Im Nationalrat wurden die vier Motionen zusammen mit einer Motion der
FDP.Liberalen-Fraktion (Mo. 22.3249), die ebenfalls ein Entlastungspaket für
Bevölkerung und Wirtschaft forderte, sowie mit der Motion Schaffner (glp, ZH; Mo.
22.3260) zur Bekämpfung der Strommangellage beraten. In der grossen Kammer
entspann sich eine lange und intensive Debatte, in welcher nicht nur über die
Vorstösse, sondern auch über die derzeitige und zukünftige makroökonomische Lage in
der Schweiz diskutiert wurde. 
Je nach Partei wurden ganz verschiedene Rezepte zur Reaktion auf steigende
(Treibstoff- und Energie-)Preise vorgeschlagen: Während Motionär Benjamin
Giezendanner (svp, AG) die vorgeschlagene Reduktion der Mineralölsteuer und des
Mineralölsteuerzuschlags als «zielgerichtetes, effizientes und [ ...] schnell umgesetztes
Mittel» bezeichnete, kritisierte Leo Müller (mitte, LU) die Vorschläge der SVP als
«Giesskannensystem», dem gezielte Massnahmen vorzuziehen seien. Für ihn standen
vielmehr Massnahmen für den Mittelstand und für Haushalte mit kleinem Einkommen im
Fokus; etwa in Form von Prämienverbilligungen oder Tankgutscheinen für auf das Auto
angewiesene Personengruppen. Samira Marti (sp, BL) ergänzte diese Punkte um weitere
mögliche Massnahmen wie etwa tiefere Mieten, höhere Löhne oder dem von ihrer
Partei bereits vorgeschlagenen «chèque fédéral» (vgl. Mo. 22.3767). Durch diese
Massnahmen würden grosse Teile der Bevölkerung direkt profitieren, so Marti.
Parteikollege Samuel Bendahan (sp, VD) ergänzte, dass eine Senkung der Benzinpreise
vor allem den Mineralölkonzernen wie Shell oder Esso zu Gute kommen würde. 
Die Sprechenden der Grünen und der GLP fokussierten auf die Auswirkungen der von
der SVP vorgeschlagenen Massnahmen auf das Klima: Delphine Klopfenstein Broggini
(gp, GE) betonte, dass das beste Mittel darin bestehe, auf erneuerbare und
einheimische Energien zu setzen, welche gut für das Klima seien, die Preise
stabilisierten und die Abhängigkeit vom Ausland reduzierten. Zudem müsse auch
sorgsam mit der Energie umgegangen werden, indem zum Beispiel im Winter weniger
stark geheizt werde. Beat Flach (glp, AG) monierte, dass die SVP mit ihren Vorschlägen
diejenigen Personen belohnen wolle, welche viel Benzin verbrauchten. Damit würden
indirekt über die Steuern diejenigen Personen belastet, die sich nachhaltig verhielten
und jeden Tag mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren
würden.
FDP-Vertreter Damien Cottier (fdp, NE) schliesslich wies darauf hin, dass es in jeder
freien Marktwirtschaft zu Preisfluktuationen komme. Dies bedeute nicht automatisch,
dass der Staat eingreifen müsse. Es sei jedoch die Aufgabe des Parlaments, langfristige
Strukturmassnahmen auf den Weg zu bringen – etwa in Form von Steuerreformen in
den Bereichen Mehrwertsteuer oder Individualbesteuerung –, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu stärken. 
Bundesrat Maurer versuchte die Gemüter zu beruhigen: Die Teuerung sei in der
Schweiz nicht stark, die Wirtschaft werde diese selber bewältigen können. Es sei aber
offensichtlich, dass die Lebenshaltungskosten in der nächsten Zeit hoch bleiben
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würden; auch könne es dazu kommen, dass sich die Teuerung von den Energiepreisen
auf weitere Bereiche wie etwa die Lebensmittelpreise ausdehne. Sollte sich die
Situation zuspitzen, so werde der Bund evaluieren müssen, welche Massnahmen es
brauche.
Schliesslich wurden die vier Motionen der SVP abgelehnt, sie vermochten kaum über die
SVP-Fraktion hinaus zu mobilisieren. Der Motion Schaffner stimmte der Nationalrat
gegen den Widerstand der SVP-Fraktion sowie einiger Mitglieder der FDP.Liberalen-
und der Mitte-Fraktionen zu, während die Motion der FDP.Liberalen-Fraktion zuvor
zurückgezogen worden war. 15

Eisenbahn

Eine im Februar 2021 eingereichte Motion der FK-SR verlangte, dass der Bundesrat die
Verschuldungsobergrenze der SBB vorübergehend anhebt, damit es bei den bereits
fortgeschrittenen Immobilienprojekten der SBB zu keinem Marschhalt komme. Die
Kommission befürchtete, dass dem Bund bei einem Stopp wichtige Ertragseinbussen
drohen würden und auch die Sanierung der SBB-Pensionskasse negativ tangiert würde.
Dieser Motion vorausgegangen war ein Entscheid der SBB, circa 40 ihrer
Immobilienprojekte aufgrund der angespannten finanziellen Situation vorübergehend
zu stoppen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er erläuterte, dass die
strategischen Ziele für die SBB dem Parlament respektive der zuständigen Kommission
jeweils vorgelegt würden. Mit der Konsultation über die strategischen Ziele 2019-2022
sei das Parlament folglich über die aktuell geltende Begrenzung der verzinslichen
Nettoverschuldung informiert worden. Die Sistierung der Investitionen in einige
Immobilienprojekte seien Teil von Sparmassnahmen gewesen, welche die SBB als
Reaktion auf die Verschlechterung ihrer finanziellen Lage aufgrund der Covid-19-Krise
vorgenommen habe. Ende Februar 2021 habe die SBB jedoch bereits kommuniziert,
dass diese sistierten Projekte dank einer Änderung der Finanzierungsmodalitäten bei
Beschaffungen nun doch teilweise realisiert werden könnten. Die temporäre Anhebung
ihrer Verschuldungsobergrenze sei somit nicht nötig, meinte der Bundesrat, da
vorübergehende Überschreitungen bereits möglich seien. Eine dauerhafte Anpassung
der Verschuldungsobergrenze werde er überdies in den nächsten Jahren prüfen. 
In der ständerätlichen Debatte in der Frühjahrssession 2021 meldeten sich mehrere
gegenüber der Motion positiv eingestellte Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu
Wort. So argumentierte beispielsweise Olivier Français (fdp, VD), dass das Problem der
Verschuldung bei der SBB und weiteren Eisenbahnunternehmen akut sei und dass der
Bundesrat mit der Annahme der Motion gezwungen würde, dem Parlament Vorschläge
zu unterbreiten, wie mit diesem Problem umgegangen werden solle. Eva Herzog (sp, BS)
fügte an, dass es wichtig sei, in der coronabedingten Krise antizyklisch zu handeln.
Stefan Engler und Andrea Gmür-Schönenberger wiesen überdies darauf hin, wie wichtig
diese SBB-Immobilienprojekte auch für verschiedene Gemeinden und Städte seien,
zum Beispiel durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder durch Steuereinnahmen.
Verkehrsministerin Sommaruga ihrerseits bat um Ablehnung der Motion und warnte
davor, diese Obergrenze zukünftig zu weit zu erhöhen. Man könne nämlich nicht davon
ausgehen, dass es in der Immobilienwirtschaft immer nur gute Phasen geben werde.
Die Worte von Sommaruga vermochten den Ständerat aber nicht zu überzeugen. Er
stimmte der Motion mit  30 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 16
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Arbeitszeit

In Anbetracht des Energiemangels und der vom Bundesrat kommunizierten
Massnahmen zum Energiesparen reichte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) im
September 2022 eine Motion ein, mit der sie eine Anpassung der Verordnung 1 zum
Arbeitsgesetz angehen wollte. Konkret forderte sie eine Flexibilisierung der
Verordnung, so dass neu auch eine Strommangellage als dringendes Bedürfnis für
Nacht- oder Sonntagsarbeit gelten soll. Dadurch könnten die Arbeitgebenden bei
zeitlichen Beschränkungen des Verbrauchs die Arbeitszeiten zum Beispiel so anpassen,
dass die Arbeit ausserhalb dieser Beschränkungen erledigt werden könnte. Der
Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen. Bereits mit den aktuellen Regelungen sei
es den Kantonen möglich, während sechs Monaten entsprechende
Arbeitszeitbewilligungen vorzunehmen. Der Ständerat behandelte das Geschäft im
Rahmen der Wintersession 2022. Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) stellte den Antrag
auf Zuweisung an die WAK-SR, damit diese die Motion vertieft vorprüfen kann. Er zog
den Antrag jedoch zurück, nachdem Motionärin Gmür-Schönenberger die Behandlung
der Motion in der Wintersession als dringlich bezeichnet hatte, da eine Regelung
bereits vor dem Winter nötig sei. Als Reaktion auf die bundesrätliche Antwort forderte
sie zudem eine schweizweite Lösung. Paul Rechsteiner (sp, SG) sprach sich in der Folge
für die bestehende Lösung und die Aufrechterhaltung des Schutzes der
Arbeitnehmenden aus. Der Ständerat nahm die Motion mit 22 zu 11 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) an. Wie bereits Paul Rechsteiner erwähnt hatte, wird die geforderte
Regelung damit aber für den Winter 2022/2023 nicht einsatzbereit sein – der
Nationalrat wird die Motion frühestens in der Frühjahrssession 2023 behandeln. 17

MOTION
DATUM: 13.12.2022
GIADA GIANOLA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Ob ein Programm zu Jugend und Ernährung ausgearbeitet werden soll, war in der
Sommersession 2021 Thema im Ständerat, der eine entsprechende parlamentarische
Initiative Wehrli (fdp, VD) diskutierte. Kommissionssprecherin Andrea Gmür (mitte, LU)
legte die Beweggründe der WBK-SR dar, deren Mehrheit sich gegen die Vorlage
ausgesprochen hatte. Die Kommissionsmehrheit anerkenne zwar die Wichtigkeit der
Gesundheitsförderung der betroffenen Altersklasse, habe jedoch ihre Zweifel, ob diese
parlamentarische Initiative der richtige Ansatz dazu sei. Unter anderem verwies Gmür
auf die bereits bestehende Ernährungsstrategie des Bundes und betonte im
Zusammenhang mit dem Föderalismus die kantonale Schulhoheit, die es zu beachten
gelte. Eine Kommissionsminderheit unterstütze die Initiative indes aus
Koordinationsgründen zwischen den verschiedenen bestehenden Massnahmen und
Programmen. Stillschweigend gab die kleine Kammer der parlamentarischen Initiative
keine Folge. Damit ist die Initiative definitiv vom Tisch. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidemien

Die Frühjahrssession 2021, in der die Behandlung der zweiten Revision des Covid-19-
Gesetzes anstand, fiel mitten in die Diskussionen über stärkere Lockerungen der
Covid-19-Massnahmen. In den letzten zwei Monaten waren die Stimmen, die eine
weitergehende Lockerung der Einschränkungen forderten, immer lauter geworden.
Zwar hatte der Bundesrat einen ersten, vorsichtigen Öffnungsschritt auf den 1. März
2021 angekündigt, mit dem Läden, Museen und Aussenbereiche von Sport- und
Freizeitanlagen wieder geöffnet werden sollten. Für Ärger sorgte jedoch, dass er
beispielsweise die Restaurants, auch deren Terrassen, weiterhin geschlossen lassen
und auch keinen verbindlichen Öffnungstermin angeben wollte. Dies führte zu starker
Kritik am Bundesrat, dieser entscheide eigenmächtig und würde die Kantone und das
Parlament nur noch pro forma anhören – liess etwa Mike Egger (svp, SG) verlauten.
Insbesondere die SVP übte Kritik am Bundesrat und forderte eine unverzügliche
Öffnung. Alt-Bundesrat Christoph Blocher nannte Gesundheitsminister Berset implizit
einen Diktator und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) unterstellte dem
Bundesrat, eine «Diktatur» eingeführt und die Demokratie ausgeschaltet zu haben. Die
Kritik an Gesundheitsminister Berset ging gar soweit, dass sich die SVP-Bundesräte
Maurer und Parmelin an einer bundesrätlichen Pressekonferenz hinter ihren
Regierungskollegen stellen und betonen mussten, dass die Regierung ihre
Entscheidungen in corpore treffe. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2021
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Vor der Session forderten dann verschiedene Kommissionen verbindliche frühere
Öffnungen: Die WBK-SR verlangte in ihrem Mitbericht allgemein konkrete Kriterien für
einen Lockdown-Ausstieg im Kultur- und Sportbereich, die SGK-NR wollte
Gastrounternehmen, Kultur- und Freizeitbetriebe spätestens ab dem 22. März 2021
öffnen lassen und die WAK-SR regte in einem Brief an den Bundesrat ebenfalls
entsprechende Lockerungen an. Die WAK-NR beantragte schliesslich mit 12 zu 11
Stimmen bei 1 Enthaltung, «in der Änderung des Covid-19-Gesetzes die
Wiedereröffnung der Restaurants per 22. März 2021 vorzusehen». Darüber hinaus
wollte die WAK-NR die Dauer eines möglichen durch den Bundesrat ausgesprochenen
Lockdowns (Schliessung von Publikumseinrichtungen, Homeoffice-Pflicht) im Covid-19-
Gesetz auf 90 Tage begrenzen und die Information der Öffentlichkeit durch die Covid-
19-Task-Force im Rahmen der bundesrätlichen Pressekonferenz beenden – neu sollten
also nur noch Bundesrat und Parlament an der Pressekonferenz öffentlich informieren.
Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass die epidemiologische Lage eine
entsprechende Öffnung erlaube und die Einschränkungen des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens deshalb nicht mehr zu rechtfertigen seien. Zudem reichte die
Kommission die Vorlage für eine Erklärung des Nationalrats ein, die ebenfalls die
Forderung nach einer schnellen Öffnung beinhaltete. 
Dieses Vorgehen der WAK-NR warf in den Medien hohe Wellen. Kritisiert wurde
insbesondere die Idee, einen verbindlichen Öffnungstermin ins Gesetz zu schreiben.
Damit binde man dem Bundesrat die Hände und er könnte bei einem Anstieg der
Fallzahlen nicht mehr reagieren, mahnte etwa Mitte-Fraktionschefin Andrea Gmür
(mitte, LU), die jedoch die Forderungen nach einem Strategiewechsel durchaus teilte.
WAK-SR-Präsident Levrat (sp, FR) erachtete die Forderung der WAK-NR gar als
verfassungswidrig, zumal der Bundesrat mit dem Schutz der Bevölkerung betraut sei,
nicht das Parlament. Man könne das «Ende der Pandemie nicht per Gesetz festlegen»,
betonte er gegenüber den Medien. Entsprechend sei die Stimmung vor der ersten
Ratssitzung aufgeheizt, wie die Medien ausführlich berichteten. 

Neben der Öffnungsdebatte beschäftigten sich die Kommissionen jedoch auch mit
Aspekten der eigentlichen Gesetzesrevision. Die WBK-SR verlangte unter anderem
einen Verzicht auf die Notwendigkeit von Lohnsenkungen für Sportvereine, die A-
Fonds-perdu-Beiträge erhalten. Die FK-SR wollte die Schwelle für die Härtefallhilfe
senken und diese ab einem Umsatzausfall von 25 Prozent (bisher 40 Prozent) gewähren.
Die SGK-NR forderte, die Bestimmungen zur Kurzarbeit, welche noch auf Ende März
2021 befristet waren, bis Ende 2021 zu verlängern. Erneut wollte die Kommission zudem
die Verzugszinsen unter anderem bei der direkten Bundessteuer aussetzen. Darüber
hinaus schlug die SGK-NR auch Vorschüsse für den Fall vor, dass ein Hilfegesuch von
den Kantonen nicht innert 30 Tagen bearbeitet werden kann. Die WAK-SR wollte zudem
den Zugang zu Härtefallhilfen auf Unternehmen ausdehnen, die zwischen dem 1. März
2020 und dem 30. Oktober 2020 gegründet wurden – bisher mussten die Unternehmen
vor dem 1. März 2020 gegründet worden sein. Zudem sollte der Bund neu bei
Härtefallhilfen für Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von CHF 5 Mio. 80 Prozent
(bisher: 70 Prozent) der Kosten übernehmen, im Gegenzug aber einen Teil von hohen A-
Fonds-perdu-Beiträgen an grössere Unternehmen in bestimmten Fällen rückfordern
können. 19

160 Tage nach der Schaffung des Covid-19-Gesetzes und 93 Tage nach Annahme der
ersten Revision behandelte der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 die zweite
Revision des Covid-19-Gesetzes. Erneut stand das Parlament vor einem
dichtgedrängten Programm, zumal das Gesetz bis zum Ende der Session fertig beraten
sein musste, weil der Bundesrat ansonsten womöglich wieder auf Notrecht
zurückgreifen müsste, wie etwa Ruedi Noser (fdp, ZH) erklärte. Der Zürcher Ständerat
verwies denn auch auf die Problematik, ein Geschäft, in dem es um CHF 15 Mrd. geht,
innert kurzer Zeit behandeln zu müssen. Der Ständerat hatte beispielsweise als Erstrat
nur gerade fünf Stunden Zeit, bis die nationalrätliche Kommission seine Entscheide
bereits wieder beraten sollte. 
Bei der Präsentation der Revision erläuterte Kommissionspräsident Levrat (sp, FR) zum
Einstieg, was nicht im Gesetz oder der Revision stehe – auch wenn man beim Lesen der
Zeitungen das Gefühl habe, das seien die zentralen Elemente des Gesetzes: nämlich die
Regeln zur Öffnung von Geschäften und Restaurants sowie die
Meinungsäusserungsfreiheit der Covid-19-Task-Force. Damit stellte er sich ablehnend
zur Forderung verschiedener Kommissionen – insbesondere der WAK-NR –, einen
zwingenden Öffnungstermin etwa für Restaurants ins Covid-19-Gesetz aufzunehmen.
Die WAK-SR habe sich auf die wirtschaftlichen Aspekte konzentriert, wie es ihrer
Aufgabe und ihrem Kompetenzbereich entspreche, während das Notfallmanagement in
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der Verantwortung des Bundesrates liege. 

Eintreten war in der Folge nicht bestritten, genauso wenig hatte die WAK-SR Anträge
bezüglich Artikel 1 des Gesetzes, der die Grundsätze des Covid-19-Gesetzes beinhaltet,
gestellt. Dennoch sorgten verschiedene Einzelanträge insbesondere der Mitte-Fraktion
dafür, dass nicht nur die spezifischen vom Bundesrat geplanten Änderungen, sondern
auch grundsätzliche Fragen zum Gesetz diskutiert wurden. Den Anfang machte Heidi
Z’graggen (mitte, UR), die dem Bundesrat die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, «die
mildest- und kürzestmögliche Einschränkung des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens» sowie eine Pflicht zur umfassenden Information des
Parlaments über die Massnahmen gemäss dem Epidemiengesetz vorschreiben wollte.
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) wollte den Bund zu einem Ampelsystem
verpflichten, bei dem er vorgängig Kriterien und Richtwerte für Einschränkungen und
Erleichterungen definieren sollte. Benedikt Würth (mitte, SG) beantragte eine
Präzisierung bei der Pflicht zum Einbezug der Kantone – statt wie bisher vor allem die
GDK sollten zukünftig die einzelnen Kantonsregierungen in die Entscheidungsfindung
einbezogen werden. Am weitesten ging der Vorschlag von Thomas Minder (parteilos,
SH), der ein Vetorecht der zuständigen Kommissionen gegen einen Lockdown, eine
Ausgangssperre, grossräumige Grenzschliessungen oder Schliessungen von sehr
bedeutenden Branchen schaffen wollte. In der Folge entbrannte vor allem eine
Diskussion um die Frage, ob denn nun der Grundsatz des Gesetzes diskutiert werden
solle, ob im Hinblick auf die Mehrheitsanträge der WAK-NR zur Öffnung der Wirtschaft
mit Grundsatzdiskussionen bis nach der ersten Beratung des Nationalrats gewartet
werden solle oder ob es in dieser Revision des Gesetzes einfach um eine Minderung der
wirtschaftlichen Folgen gehen solle und das folglich nicht der richtige Zeitpunkt für
Grundsatzdiskussionen sei. Kommissionspräsident Levrat lehnte im Namen der
Kommission sämtliche Einzelanträge zum ersten Artikel ab. Dabei wies er insbesondere
auf die institutionelle Ordnung hin, gemäss der das Parlament abstrakte Normen zu
erlassen habe und die Regierung für deren Durchsetzung zuständig sei. Ein Vetorecht
der Kommissionen sowie eine zu detaillierte Informationspflicht gegenüber dem
Parlament würden dieser institutionellen Ordnung widersprechen. Eine Präzisierung im
Sinne des Antrags Z’graggen sei zudem nicht nötig, da die Verhältnismässigkeit im
Covid-19-Gesetz bereits jetzt vorgeschrieben sei. 
Dennoch stimmte der Ständerat einigen der Einzelanträge zu Artikel 1 zu, nämlich der
Pflicht für den Bundesrat, sich an der Subsidiarität zu orientieren und die
Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten (Antrag Z’graggen), vorgängig Kriterien
und Richtwerte zu definieren (Antrag Gmür-Schönenberger) sowie die
Kantonsregierungen einzubeziehen (Antrag Würth). Deutlich lehnte er hingegen das
Vetorecht für die Kommissionen ab (Antrag Minder). 
In einem Einzelantrag verlangte überdies Martin Schmid (fdp, GR), dass Kantone mit
stabiler oder rückläufiger epidemiologischer Lage oder mit innovativen Massnahmen
zur Bewältigung der Pandemie (beispielsweise einer Covid-19-Teststrategie)
Erleichterungen erhalten. So widersprächen wirtschaftspolitische Argumente, wonach
ein Kanton wirtschaftlich nicht den anderen vorgezogen werden dürfe, dem
Epidemiengesetz, gemäss dem nur gesundheitspolitische Argumente zählten. Christian
Levrat vertrat im Gegenzug die Ansicht, dass Schmids Vorschlag im Widerspruch zum
Epidemiengesetz stehe, da Letzteres ausschliesslich Massnahmen auf nationaler Ebene
vorsehe. Zudem verwies er auf die Situation im November 2020, als es zu einem «Chaos
zwischen den Kantonen» gekommen sei. Dennoch sprach sich der Ständerat mit 30 zu
13 Stimmen für den Einzelantrag Schmid aus. 

Hauptdiskussionspunkt bei dieser Debatte des Covid-19-Gesetzes waren hingegen die
Härtefallhilfen, zu denen zahlreiche Minderheitsanträge vorlagen. Umstritten waren
hier beispielsweise die Finanzierungsanteile des Bundes und der Kantone an den
Härtefallhilfen. Der Bundesrat hatte vorgesehen, 70 Prozent der Kosten bei
Unternehmen mit Umsatz bis CHF 5 Mio. und gar 100 Prozent bei den umsatzstärkeren
Unternehmen zu übernehmen. Die WAK-SR schlug vor, den Bundesanteil bei den
umsatzschwächeren Unternehmen auf 80 Prozent zu erhöhen, und nahm damit einen
Antrag der Finanzdirektorenkonferenz auf, die auf die grosse Belastung der Kantone im
Gesundheitsbereich hingewiesen und um eine Reduktion ihres Anteils zur
Aufrechterhaltung ihrer Flexibilität gebeten hatte. Zahlreiche Befürwortende einer
Erhöhung des Bundesanteils wiesen in der Folge darauf hin, dass die
Grossunternehmen, deren Härtefallhilfen vollständig vom Bund finanziert werden, nicht
gleichmässig verteilt seien, sondern sich auf einige wenige Kantone konzentrierten.
Diese städtischen oder Agglomerationskantone würden somit vom Bund deutlich
stärker unterstützt als die übrigen Kantone, weshalb man Letztere durch Erhöhung des
Bundesanteils ebenfalls entlasten solle. Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) beantragte,
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dem Bundesrat zu folgen: Es sei den Kantonen durchaus zuzumuten, 18 (statt 12)
Prozent der gesamten Härtefallhilfen (also 20 oder 30% der umsatzschwächeren und
0% der umsatzstärkeren Unternehmen) zu übernehmen, betonte Zanetti, insbesondere
wenn man bedenke, dass die Kantone zwei Drittel der Nationalbankausschüttungen
erhielten – ab diesem Jahr seien dies rund CHF 1.3 Mrd. mehr als bisher, ergänzte
Bundesrat Maurer. Der Finanzminister zeigte zwar Verständnis für die Unterstützung
der Kantonsvertreterinnen und -vertreter für die Kantone, wies aber darauf hin, dass
diese «nicht für die Kasse der Kantone verantwortlich sind, sondern […] sozusagen für
meine Kasse». Äusserst knapp, mit 21 zu 21 Stimmen und Stichentscheid von
Ratspräsident Kuprecht (svp, SZ) sprach sich der Ständerat für den Antrag der
Kommissionsmehrheit und somit für eine Erhöhung des Bundesanteils bei den
umsatzschwächeren Unternehmen aus. 
Auch andere Anträge des Bundesrates zu den Härtefallmassnahmen hatte die WAK-SR
in der Vorbehandlung abgeändert. So hatte der Bundesrat vorgesehen, besondere
Vorschriften für Unternehmen mit einem Jahresumsatz über CHF 5 Mio. erlassen zu
können. Die Mehrheit der WAK-SR spezifizierte diese besonderen Vorschriften und
ergänzte die Bestimmung um die Möglichkeit, ab einem Umsatzrückgang von 80 Prozent
höhere Höchstbeträge der Härtefallhilfen vorsehen zu können. Thierry Burkart (fdp, AG)
ging letztere Bestimmung zu wenig weit, er forderte einerseits eine entsprechende
Verpflichtung für den Bundesrat und eine Senkung der Schwelle auf 70 Prozent
Umsatzrückgang. Kommissionspräsident Levrat erachtete die Schwellenhöhe als
sekundär, zentral sei, dass eine solche «catégorie de cas de rigueur dans les cas de
rigueur», also eine Kategorie der Härtefälle innerhalb der Härtefälle, überhaupt
geschaffen werde. Der Finanzminister teilte diese Ansicht, nicht aber die Absicht, den
Maximalbetrag für Härtefallhilfen, die ein einzelnes Unternehmen beziehen kann, zu
erhöhen. Man habe sich mit den Kantonen darauf geeinigt, dass diese Grenze bei CHF
10 Mio. liegen solle, erklärte der Finanzminister. Nun befürchtete er, dass eine
Erhöhung dieses Betrags in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stossen könnte – eine
Erhöhung sei folglich eher ein Problem der politischen Akzeptanz als der Kosten,
welche die Verwaltung auf etwa insgesamt CHF 200 Mio. schätzte. Der Ständerat teilte
diese Sorge jedoch nicht und folgte dem Antrag der Kommissionsmehrheit, nachdem er
auch den Antrag Burkart abgelehnt hatte. 
Eine Minderheit Zanetti schlug vor, die für Härtefallhilfe nötige Umsatzeinbusse in
«besonderen Fällen» – etwa bei Zuliefererbetrieben – von 40 Prozent auf 25 Prozent zu
senken. Wenn ein Unternehmen etwas weniger als 40 Prozent Umsatzeinbusse habe,
könne es sein, dass ihm genau diese Differenz «den Hals breche». Die
Kommissionsmehrheit erachtete die Definition von solchen speziell betroffenen
Branchen als schwierig und sprach sich daher gegen den Antrag aus. Finanzminister
Maurer verwies auf die Möglichkeit zur Spartenrechnung, welche der Bundesrat in der
Zwischenzeit in der Verordnung geschaffen habe; damit «dürfte ein relativ grosser Teil
dieser Probleme entschärft sein, aber nicht alle Probleme». Die übriggebliebenen
Probleme könne man nun aber in der Verantwortung der Kantone belassen. Diese
Meinung teilte der Ständerat und folgte der Kommissionsmehrheit. 
Hingegen argumentierte die WAK-SR ihrerseits mit der Akzeptanz der Bevölkerung, als
es um die Frage ging, ob Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 5 Mio., welche
A-Fonds-perdu-Beiträge beziehen, das Gemeinwesen an einem allfälligen Gewinn
beteiligen müssen. Die Kommissionsmehrheit schlug vor, dass die Unternehmen 100
Prozent des Gewinns im ersten Jahr und 40 Prozent während drei weiterer Jahre an
den Bund abzutreten hätten. Maximal sollte die Gewinnbeteiligung aber dem erhaltenen
Beitrag minus CHF 1 Mio. entsprechen. Eine Minderheit Schmid beantragte jedoch, die
Gewinnbeteiligung auf das erste Jahr zu begrenzen. Ansonsten habe man während vier
Jahren eine durchschnittliche Gewinnsteuer von 55 Prozent und eine
Gewinnsteuererhöhung um 650 Prozent – und das nachdem man in derselben Woche
die 99-Prozent-Initiative, bei der die Gewinnsteuer um 50 Prozent hätte erhöht werden
sollen, als «masslos» abgelehnt habe, argumentierte Roberto Zanetti. Der
Finanzminister unterstützte den Minderheitssprecher, zumal Gewinne der
Unternehmen ja durchaus erwünscht seien. Deutlich, mit 32 zu 8 Stimmen (bei 1
Enthaltung), folgte der Ständerat der Minderheit und dem Bundesrat und beschränkte
die Gewinnbeteiligung auf das erste Jahr. 
Ferner schlug die Kommission auch vor, dass Unternehmen, die einen operativen
Jahresgewinn erzielen, kein Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben sollen und
allfällig ausbezahlte Beiträge – die durchaus entstehen können, zumal die Unternehmen
Anfang Jahr ja noch nicht wissen, ob sie einen Gewinn erwirtschaften werden –
zurückzahlen müssen. Auch diese Massnahme stellte der Kommissionssprecher ins
Licht der politischen Akzeptanz der Covid-19-Unterstützung – die Bestimmung wurde
stillschweigend angenommen.
Darüber hinaus wollte die WAK-SR eine Pflicht für die Eignerinnen und Eigner von
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Unternehmen schaffen, ab A-Fonds-perdu-Beiträgen von CHF 5 Mio. Eigenleistungen
erbringen zu müssen. Eine Minderheit Zanetti sprach sich gegen diese Verschärfung
aus. Eine solche Regelung sei in Ordnung für milliardenschwere Filialketten oder
ausländische Riesenkonzerne, treffe aber die mittelständischen Unternehmen, deren
Besitzerinnen und Besitzer ihr Geld eben im Unternehmen belassen hätten. Christian
Levrat entgegnete jedoch für die Kommission, dass es hier nur um diejenigen
Unternehmen gehe, deren Eigentümerinnen und Eigentümer über die nötigen Mittel
verfügten, um Eigenkapital einzuwerfen. Auch hier unterstützte der Ständerat die
Kommissionsmehrheit. 

Doch nicht nur bei den Härtefallhilfen, auch in anderen Bereichen lagen
Minderheitsanträge vor, etwa bei der Arbeitslosenversicherung und der Kurzarbeit.
Hier hatte der Bundesrat beantragt, die Höchstdauer für KAE zu verlängern, den
Anspruchsberechtigten 66 zusätzliche Taggelder für die Monate März bis Mai 2021
zuzusprechen und die Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die Beitragszeit zu
vergrössern. Dabei beantragte eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG), 107 statt 66
zusätzliche Taggelder zu sprechen und somit rückwirkend auch die Monate Januar und
Februar 2021 abzudecken. Paul Rechsteiner verwies auf die «ausserordentlich
kritisch[e]» Situation der Betroffenen in bestimmten Branchen, etwa im Gastgewerbe.
Man solle jetzt Personen, welche im Januar oder Februar statt März oder April 2021
ausgesteuert wurden, nicht «zwischen Stuhl und Bank fallen» lassen. Die verlangte
Rückwirkung erachtete Kommissionssprecher Levrat jedoch auch als problematisch,
weil es unmöglich sei, rückwirkend zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen
Leistungsbezug in den Monaten Januar und Februar gegeben waren. Finanzminister
Maurer verwies indes insbesondere auf die hohen Kosten von CHF 1.3 Mrd., die durch
diese Ausdehnung auf die Monate Januar und Februar 2021 entstehen würden. Der
Ständerat lehnte den Minderheitsantrag Rechsteiner in der Folge ab. 
Hatte die Minderheit Rechsteiner bezüglich der Taggelder eine rückwirkende Regelung
beantragt, wollte eine Minderheit Noser die rückwirkend möglichen Anträge zur
Kurzarbeit, die der Bundesrat ab Dezember 2020 schaffen wollte, streichen. Mit dieser
Regelung müsse jedes einzelne Gesuch seit Dezember 2020 nochmals überprüft
werden – im Kanton Zürich seien dies beispielsweise 20'000 Gesuche –, was zu etwa
drei bis sechs Wochen zusätzlicher Verspätung bei der Auszahlung von KAE führe.
Gleichzeitig hätten nur «ganz wenige Fälle» vergessen, Kurzarbeit anzumelden, zudem
könnten diese Fälle über die Härtefallhilfe abgedeckt werden. Kommissionssprecher
Levrat erwiderte, dass es vor allem um kleine Unternehmen ohne Personalabteilung in
Branchen, in denen Kurzarbeit ungewöhnlich sei, gehe – die grossen Unternehmen
hätten die Fristen kaum verpasst. Entsprechend müsse auch nur eine kleine Auswahl
der Anträge erneut behandelt werden. Der Ständerat teilte diese Einschätzung und
folgte der Kommissionsmehrheit. 

Im Gesundheitsbereich lagen zwei Einzelanträge von Thomas Minder vor: Er forderte
einerseits, geimpfte Personen von Quarantänemassnahmen auszunehmen und
andererseits die Einführung einer Impfpflicht durch Bund oder Kantone explizit zu
verbieten. Damit nahm er eine Forderung wieder auf, die bereits bei der Schaffung des
Gesetzes im September 2020 diskutiert worden war: Um die Impfskeptikerinnen und
Impfskeptiker zu beruhigen, solle eine entsprechende Klausel eingefügt werden, auch
wenn das Gesetz eigentlich das Thema Impfpflicht nicht betreffe. Damit könne im
Hinblick auf die Referendumsabstimmung im Juni Klarheit geschaffen  und «den
Gegnern des Covid-19-Gesetzes mit Blick auf das Referendum etwas Wind aus den
Segeln» genommen werden, betonte Minder. Wie bereits im September 2020 der
Nationalrat sprach sich nun auch der Ständerat gegen die Aufnahme eines
ausdrücklichen Verbots einer Impfpflicht aus; anders als bei der ersten Debatte dieses
Themas verwies Finanzminister Maurer jedoch darauf, dass womöglich irgendwann eine
Ausnahme von der Impfpflicht diskutiert werden müsse – bisher sei dies aber nie
diskutiert worden. Bezüglich der Ausnahme von Geimpften von den
Quarantänemassnahmen verwiesen Andrea Caroni (fdp, AR) und Hans Stöckli (sp, BE)
auf einen Antrag der SPK-SR an den Bundesrat, sich unabhängig von der zweiten Covid-
19-Gesetzesrevision um diese Problematik zu kümmern. Dies sei der bessere Weg,
zumal noch unklar sei, inwiefern geimpfte Personen die Viren weitergeben würden,
betonte Stöckli. Knapp, mit 19 zu 18 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) nahm der Ständerat
den ersten Antrag Minder an, wonach Geimpfte nicht in Quarantäne müssen.

Für rote Köpfe sorgte der Antrag der Mehrheit der WAK-SR, den Kantonen zur Stärkung
des Detailhandels an bis zu zwölf zusätzlichen Sonntagen pro Jahr Sonntagsverkäufe zu
erlauben. Eine Minderheit Rechsteiner lehnte den Mehrheitsantrag ab, der die
«Bestimmungen über den Arbeitnehmerschutz ganz massgebend umkrempeln möchte,
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zulasten der Arbeitnehmenden» – und dies ohne vorgängige Anhörung der
Sozialpartner, wie der Minderheitensprecher betonte. Er verwies zudem auf die
wichtige Rolle des Sonntags, dem einzigen Tag, an dem alle frei hätten, und kritisierte
den Zynismus, eine solche Regelung unter dem Titel «Massnahmen im Bereich des
Arbeitnehmerschutzes» schaffen zu wollen. «Wir haben jetzt ein Jahr lang jeder
Schweizerin und jedem Schweizer beigebracht, wie man über das Internet bestellt»,
darum müsse man dem stationären Handel nun mehr Spielraum geben, verteidigte
Ruedi Noser das Anliegen. Zudem sei diese Bestimmung bis Ende Jahr begrenzt und
enthalte eine Kann-Formulierung – die Entscheidungshoheit liege bei den Kantonen.
Mit 23 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat der Minderheit und lehnte
die Möglichkeit zur Erhöhung der Anzahl Sonntagsverkäufe ab. 

Auch im Sportbereich stand ein Änderungsantrag im Raum: Eine Minderheit Noser
beantragte in Übereinstimmung mit einem Antrag der WBK-NR, die Pflicht für
Sportklubs, die durchschnittlichen Löhne ihrer Mitarbeitenden zu senken, wenn sie
Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben möchten, zu streichen. Noser verwies auf
die Entstehung der aktuellen Regelung: Anfänglich hätten nur Sportklubs A-Fonds-
perdu-Beiträge erhalten, während die übrigen Unternehmen Kredite aufnehmen
mussten – entsprechend seien die strikteren Bedingungen für die Sporthilfe
gerechtfertigt gewesen. Mit der Härtefallregelung für die Wirtschaft erhielten aber
andere Unternehmen unter deutlich grosszügigeren Bedingungen A-Fonds-perdu-
Beiträge als die Sportklubs. Zudem stelle die Bedingung der Einkommenssenkung die
Vereine vor grosse Schwierigkeiten, zumal Lohnkürzungen einer Änderungskündigung
bedürften. Damit würden die Spieler aber ablösefrei, wodurch den Klubs
Transferbeiträge verloren gingen. Diese Verluste seien häufig grösser als die Gelder,
welche die Vereine als Unterstützung erhielten. Für die Kommission bat Christian Levrat
jedoch darum, «de ne pas changer les règles du jeu en cours de partie» und verwies
auch hier auf die Akzeptanz der Regelungen in der Öffentlichkeit. Diese sei gefährdet,
wenn die Arbeitnehmenden in Kurzarbeit auf 20 Prozent ihres Lohns verzichten
müssten, während die vom Staat unterstützten Klubs Profisportlern weiterhin ihre
vollen Löhne bezahlten. Man sei hier daran, eine bessere Lösung zu finden, aber zum
jetzigen Zeitpunkt solle man bei der bisherigen Lösung bleiben. Mit 20 zu 20 Stimmen
und Stichentscheid von Präsident Kuprecht folgte der Ständerat dem Minderheitsantrag
Noser und strich die entsprechende Bedingung. 

Weniger umstritten waren die übrigen Bestimmungen, über die der Ständerat zu
befinden hatte. Bezüglich der Kulturhilfe schlug die WAK-SR vor, keinen maximalen
Betrag für Kulturhilfe mehr ins Gesetz zu schreiben und stattdessen einfach von
«notwendigen Finanzmitteln» zu sprechen. Stillschweigend nahm der Ständerat die
Änderung an und löste die dafür nötige Ausgabenbremse. Auch eine Regelung, mit
welcher er den Bund zur Förderung und Übernahme der direkten und indirekten
Kosten der Covid-19-Tests verpflichten wollte, hiess der Ständerat stillschweigend gut.
Schliesslich befürwortete er auch die Unterstützung von privaten Radio- und
Fernsehunternehmen mit maximal CHF 20 Mio. pro Sender, genauso wie die vom
Bundesrat geschaffene Ergänzung des Covid-19-Gesetzes, wonach der Bund denjenigen
Kantonen, welche ihre öffentlich geführten Institutionen der familienergänzenden
Kinderbetreuung mit Ausfallentschädigungen unterstützt haben, Finanzhilfen in der
Höhe von 33 Prozent der Ausfallentschädigungen ausrichten soll. 

In der Gesamtabstimmung wurde die Änderung des Covid-19-Gesetzes nicht bestritten,
die kleine Kammer nahm sie einstimmig (mit 39 zu 0 Stimmen) an. Auch der
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Härtefallmassnahmen nach dem Covid-19-
Gesetz sowie der ausserordentliche Beitrag an den Ausgleichsfonds für das Jahr 2021
fanden einstimmige Zustimmung (39 zu 0 Stimmen respektive 38 zu 0 Stimmen). Damit
reichte die kleine Kammer die Revision des Covid-19-Gesetzes an ihren Schwesterrat
weiter. 20
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Mit einer Motion verlangte Daniel Jositsch (sp, ZH) die Wiedereinführung des
Botschaftsasyls. Mit Annahme einer dringlichen Revision des Asylgesetzes an der
Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 war das Botschaftsasyl in der Schweiz, damals wie
aktuell ein europäischer Sonderfall, abgeschafft worden. Mit der Wiedereinführung der
Möglichkeit, bei den Schweizer Botschaften Asyl zu beantragen, könnte man verhindern,
dass Menschen mit berechtigtem Asylanspruch auf lebensgefährlichen Wegen und
mithilfe krimineller Schlepperbanden in die Schweiz einreisen müssten, so der
Motionär. Der Bundesrat stellte sich gegen einen solchen Alleingang der Schweiz und
verwies auf die bestehende Möglichkeit zur Aufnahme von Flüchtenden aus dem
Ausland, namentlich durch Erstellung eines Visums aus humanitären Gründen im
Einzelfall sowie die Übernahme von Personen im Rahmen von Resettlement-
Programmen. In der Herbstsession 2021 stimmte der Ständerat einem Ordnungsantrag
Gmür-Schönenberger (mitte, LU) zu, die Motion der Kommission zuzuweisen. In
verschiedenen Ländern sei die Lage heute angespannt und unsicher, was legitimiere,
dass man sich erneut mit der Frage befasse und gegebenenfalls eine Neubeurteilung
des Handlungsbedarfs vornehme, so die Antragstellerin, die Sukkurs vom Motionär
erhielt. 21

MOTION
DATUM: 15.09.2021
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Den beiden Räten gelang es in der Sommersession 2022, die Totalrevision des
Bundesgesetzes über Beiträge für die kantonale französischsprachige Schule in Bern
unter Dach und Fach zu bringen.
Im Ständerat, der die Vorlage als Zweitrat behandelte, erläuterte Benedikt Würth (mitte,
SG) die Vorlage und gab bekannt, dass das Ziel der Revision darin bestehe, das
Bundesgesetz über Beiträge für die kantonale französischsprachige Schule in Bern in
«Übereinstimmung mit den heutigen bundes- und insbesondere
subventionsrechtlichen Vorschriften» zu bringen. Im Namen der WBK-SR, die die
Revision mit 10 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung unterstütze, bat er um Zustimmung zum
Geschäft.
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) unterstützte die Revision aus kulturpolitischen
Gründen ebenfalls, gab aber zu bedenken, dass man sich die grundsätzliche Frage
stellen sollte, weshalb der Bund denn diese Schule und somit den Kanton Bern
subventioniere. Hans Stöckli (sp, BE) entgegnete, dass diese Subvention durch den
Bund durchaus ihre Berechtigung habe, da der Kanton Bern ja nicht verpflichtet sei,
eine solche Schule zu führen. Zudem werde mit dieser Schule auch Artikel 70 der
Bundesverfassung umgesetzt, welcher vorsehe, «die Zweisprachigkeit vom Bund her zu
leben». Bildungsminister Parmelin erklärte schliesslich, dass sich der Bund mit dieser
Teilfinanzierung als mehrsprachiger Arbeitgeber positionieren und allen voran für
frankophone Mitarbeitende und ihre Familien attraktiv sein wolle. In der Folge wurde
der Entwurf einstimmig angenommen. Drei Personen aus dem bürgerlichen Lager
enthielten sich jedoch der Stimme.
In den Schlussabstimmungen wurde das Gesetz in der grossen Kammer mit 155 zu 37
Stimmen bei 5 Enthaltungen klar angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten
aus den Reihen der SVP-Fraktion; die Enthaltungen von der SVP- und der GLP-Fraktion.
Die kleine Kammer hiess den Entwurf wiederum einstimmig gut – bei zwei Enthaltungen
aus den Reihen der Mitte-Fraktion. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Berufsbildung

In der Wintersession 2022 befasste sich der Ständerat mit der parlamentarischen
Initiative Masshardt (sp, BE), welche die politische Bildung in der Berufsbildung stärken
wollte. Die WBK-SR hatte sich im Vorfeld mehrheitlich dafür ausgesprochen, der
Initiative keine Folge zu geben. Kommissionssprecherin Andrea Gmür-Schönenberger
(mitte, LU) erörterte, dass die Kommissionsmehrheit die Initiative ablehne, da die
politische Bildung bereits heute genügend in der beruflichen Grundbildung verankert
sei und damit schon vermittelt werde. Eine Minderheit wollte der Initiative hingegen
Folge geben: Maya Graf (gp, BL) entgegnete, dass das Parlament bereits im Rahmen des
aktuellen Legislaturprogramms der Stärkung der politischen Bildung zugestimmt habe,
es bestehe also bereits ein gesetzlicher Auftrag, den es nun zu erfüllen gelte.
Ausserdem liege die Berufsbildung durchaus auch in der Kompetenz des Bundes und
nicht nur in jener der Kantone; der Bund dürfe hier also durchaus aktiv werden.
Schliesslich zeigten verschiedene Studien, dass gerade in der Berufsbildung ein grosser
Nachholbedarf bei der politischen Bildung bestehe.
Die Mehrheit der kleinen Kammer folgte den Argumenten von Maya Graf jedoch nicht;
der Initiative wurde mit 22 zu 16 Stimmen keine Folge gegeben. Diese ist somit vom
Tisch. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Hochschulen

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2021 mit der Forderung nach einer
Sensibilisierungskampagne gegen Belästigungen an den ETH. Dieses von der WBK-NR
eingebrachte Anliegen stiess grundsätzlich auch in der WBK-SR auf Zuspruch, wie
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) erläuterte. Die Kommissionsmehrheit
beantragte jedoch die Ablehnung der Motion, weil der ETH-Bereich bereits zahlreiche
Schritte zur Sensibilisierung unternommen habe. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI)
deutete eine allfällige Ablehnung der Motion als falsches Signal. Sie forderte im Namen
der Kommissionsminderheit die Annahme des Vorstosses, da es notwendig sei, einen
umfassenden kulturellen Wandel herbeizuführen. Auch müssten die Studierenden
stärker einbezogen werden, dies sei bis anhin nicht geschehen.
Die kleine Kammer folgte in der anschliessenden Abstimmung der
Kommissionsmehrheit und lehnte die Motion mit 22 zu 14 Stimmen ab. 24

MOTION
DATUM: 17.06.2021
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Nachdem der Ständerat die Revision des Bundesgesetzes über Filmproduktion und
Filmkultur (Filmgesetz, FiG) in der Herbstsession 2020 aus der Kulturbotschaft 2021-
2024 herausgelöst hatte, behandelte er sie erstmals in der Sommersession 2021 im
Detail. In der Zwischenzeit hatte die WBK-SR ihre Vorberatung im Februar 2021
unterbrochen, um weitere Informationen der Verwaltung zu den Auswirkungen der
vorgesehenen Investitionspflicht in unabhängige Schweizer Filme abzuwarten. Ende
April 2021 konnte die Kommission ihre Vorberatung abschliessen. 

Wie Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zu Beginn der Eintretensdebatte
erklärte, stehe der Schweizer Film vor diversen Herausforderungen. So würden etwa
ausländische Koproduktionen trotz der im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020
eingeführten Filmstandortförderung zunehmend stagnieren. Gleichzeitig steige die
Konkurrenz für Schweizer TV-Sender durch Online-Streamingplattformen wie Netflix,
die überdies trotz enormer Wertschöpfung in der Schweiz keiner Filmförderpflicht
unterstünden. Die aktuelle Gesetzesrevision sollte daher «gleich lange Spiesse für alle»
schaffen, wie Kulturminister Berset erklärte. Eintreten war derweil unbestritten.

In der Detailberatung schuf der Ständerat bei fünf Minderheitsanträgen insgesamt vier
Differenzen zum Nationalrat.

Die erste Differenz betraf die Frage, ob gewinnorientierte Unternehmen finanzielle
Unterstützung vom Bund erhalten sollen oder nicht. Dabei folgte der Ständerat mit 27
zu 17 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit und entschied, diese Unternehmen nicht
komplett von der Unterstützung auszuschliessen, sondern einmalige Betriebsbeiträge,
etwa an spezifische Projekte wie die kommerziellen Filmfestivals in Locarno oder
Zürich, weiterhin zu erlauben. Der Nationalrat hatte entschieden der Version des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2021
SARAH KUHN

01.01.65 - 01.01.23 21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bundesrates zu folgen und diese Unternehmen auszuschliessen. Eine Minderheit um
Johanna Gapany (fdp, FR) hatte erfolglos gefordert, die Unterstützung ohne
Einschränkungen zu erlauben.

Zweitens stellte sich die Frage, welche Unternehmen von der Investitionspflicht
ausgeschlossen werden sollten. Eine Minderheit Würth (mitte, SG) wollte hier dem
Nationalrat folgen und Schweizer TV-Anbietende und Netzbetreibende gänzlich von der
Investitionspflicht befreien. Eine Kommissionsmehrheit wollte hingegen nur die SRG
von der Investitionspflicht ausnehmen. Deren Ausnahme sei gemäss
Kommissionssprecher Michel legitim, weil sie im Rahmen des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG) bereits einen eigenen, umfassenden
Filmförderungsauftrag habe. Der Ständerat folgte mit 31 zu 13 Stimmen (bei 1
Enthaltung) der Mehrheit und beschränkte die Ausnahme auf die SRG.

Am umstrittensten war schliesslich die Frage der Höhe der Investitionspflicht und der
Schaffung einer Ersatzabgabe. Dass es eine Abgabe geben solle, welche über vier Jahre
hinweg getätigt werden muss, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte, sei gemäss
Michel in der Kommission als einziges unbestritten – zu den restlichen Punkten lagen
dem Ständerat drei Minderheitsanträge vor.
Die Mehrheit der WBK-SR wollte gemäss Michel auf die 4 Prozent bestehen und dafür
die Möglichkeit zur Anrechenbarkeit von Werbeleistungen von maximal CHF 500'000
einführen. Gemäss Verwaltung würde dies auf eine Erhöhung der Mittel um etwa CHF 18
Mio. hinauslaufen, was gemäss Kommissionsmehrheit angemessen sei. Ginge man
tiefer, sei zu erwarten, dass keine der antizipierten Effekte für den Schweizer Film
erreicht werden würden, wie Michel zu Bedenken gab.
Eine Minderheit Gmür-Schönenberger (mitte, LU) beantragte, dem Bundesrat zu folgen,
die Investitionspflicht auf mindestens 4 Prozent festzulegen und die Möglichkeit einer
Ersatzabgabe beizubehalten. Die Einnahmen aus dieser Ersatzabgabe würden dann an
das BAK fliessen, welches diese Gelder zweckgebunden für die Filmförderung einsetzen
sollte. Bereits bei der im Rahmen des RTVG eingeführten Abgabepflicht für Schweizer
TV-Sender sei es kaum zu Ersatzabgaben gekommen, da der Anreiz der direkten
Investition gross genug sei, erklärte Gmür-Schönenberger ihren Antrag. Die
Nachzahlung gemäss Kommissionsmehrheit würde hingegen lediglich zu mehr
Bürokratie führen.
Jakob Stark (svp, TG) machte mit einer weiteren Minderheit einen Kompromissvorschlag
zwischen dem Bundesrat (4%) und dem Nationalrat (1%), wobei die Investitionshöhe 2
Prozent betragen sollte. 
Die dritte Minderheit um Benedikt Würth stellte die Frage, welche Leistungen an die
Investitionspflicht angerechnet werden können sollen. Er forderte, dass
Eigenproduktionen zu mindestens 50 Prozent angerechnet werden könnten, womit die
Situation der regionalen und nationalen TV-Sender verbessert werden könnte. Die
Kommissionsmehrheit lehnte diese Forderung ab, weil damit das eigentliche Ziel dieser
Gesetzesrevision – das unabhängige Filmschaffen in der Schweiz zu fördern – verfehlt
würde. Da unter Eigenproduktionen auch Formate wie Reality Shows oder Werbungen
verstanden werden könnten, profitierten von dieser Regelung gemäss Michel
mehrheitlich ausländische Werbefenster und Online-Dienste. Der Nationalrat war dem
Bundesrat gefolgt, welcher keine solchen Anrechnungen vorgesehen hatte.
In der Folge setzte sich die Minderheit Gmür-Schönenberger gegen die
Kommissionsmehrheit (mit 23 zu 22 Stimmen) durch, während die Minderheit Stark (31
zu 14 Stimmen) und die Minderheit Würth (29 zu 16 Stimmen) abgelehnt wurden. Damit
beschloss der Ständerat folglich, eine Investitionspflicht von 4 Prozent mit der
Möglichkeit einer Ersatzabgabe einzuführen. Angerechnet werden dürften zudem
Werbeleistungen bis zu CHF 500'000, aber keine Eigenproduktionen. Damit schuf der
Ständerat die zwei letzten Differenzen zum Nationalrat.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Entwurf mit 35 zu 9 Stimmen (bei 1
Enthaltung) an und gab ihn mit vier offenen Differenzen zurück an die grosse Kammer. 25

In der Herbstsession 2022 – knapp eine Woche nach dem Nationalrat – befasste sich
der Ständerat mit der Differenzbereinigung zum neuen Bundesgesetz über den
Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele. Auf der Traktandenliste standen
noch vier Differenzen, auf welche der Nationalrat weiterhin bestanden hatte. Die
Mehrheit der vorberatenden WBK-SR wollte an zweien dieser Differenzen ebenfalls
weiterhin festhalten. 
Der Nationalrat hatte darauf bestanden, dass Expertinnen und Experten als ständige
Mitglieder in die Branchenorganisationen einzubinden seien. Die Räte hätten sich
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bereits darauf geeinigt, dass auf den bestehenden Branchenorganisationen aufgebaut
werden solle, statt neue Jugendschutzorganisationen zu gründen, hielt
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) fest. Da die Branchenorganisationen
nebst Jugendschutzregelungen auch andere Themen behandeln würden, wie etwa
Fragen rund um den Markt, brauche es jeweils unterschiedliche Expertinnen und
Experten, womit es nicht sinnvoll sei, diese als ständige Mitglieder aufzunehmen. Der
Ständerat hielt in der Folge stillschweigend an dieser Differenz fest.
Auch bezüglich der Differenz zu den Mikrotransaktionen (Geldzahlungen z.B. für
virtuelle Güter in Computerspielen) folgte der Ständerat stillschweigend dem Antrag der
WBK-SR zur Streichung der Regelung. Die Mikrotransaktionen seien eine Funktion und
nicht eine inhaltliche Frage. Da sich solche technischen Fragen ständig ändern würden,
könne eine Regelung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes bereits wieder überholt sein,
argumentierte der Kommissionssprecher. 
Ein Entgegenkommen beantragte die Kommissionsmehrheit hingegen bezüglich der
Medienkompetenz. Inhaltlich spreche nichts gegen eine Förderung der
Medienkompetenz, da es hier nicht um Verbote, sondern um die Förderung der
Verantwortung von Eltern sowie Kindern und Jugendlichen gehe, betonte Michel. Und
auch wenn eine solche Regelung für die obligatorische Schulzeit in den
Handlungsbereich der Kantone falle, könne der Bundesrat ausserhalb dieses Bereichs,
im Sinne einer «Ergänzung der Anstrengungen der Kantone», durchaus aktiv werden.
Eine Kommissionsminderheit, angeführt von Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU),
wollte an der Differenz festhalten und die Medienförderung streichen. Es brauche hier
keine gesetzliche Regelung, da der Bund bereits aktiv sei. Auch sie verwies auf das
Prinzip der Subsidiarität und die Handlungskompetenz der Kantone. In der Folge
entschied der Ständerat mit 24 zu 20 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp, der
Minderheit zu folgen und von einer Ergänzung der Medienkompetenzförderung
abzusehen. Somit hielt er auch an dieser Differenz fest. Der Forderung des
Nationalrates, dass Filme und Videospiele, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes auf
den Markt kamen, auch eine Alterskennzeichnung erhalten müssen, kam der Ständerat
ohne Gegenantrag entgegen. 
Damit ging das Geschäft mit drei verbleibenden Differenzen abermals zurück an den
Nationalrat. 26

1) AB SR, 2022, S. 387 ff.; AB SR, 2022, S. 498 ff.; NZZ, 2.6.22; CdT, 4.6.22; AZ, Lib, SGT, 7.6.22; AZ, Blick, LT, Lib, NZZ, SGT, TA,
8.6.22; Republik, 9.6.22; CdT, 14.6.22
2) AB SR, 2021, S. 987 ; Bericht der WBK-SR vom 17.8.21
3) AB SR, 2022, S. 1139 ff.
4) AB SR, 2021, S. 1437; Bericht APK-SR vom 15.10.21
5) AB SR, 2021, S. 571ff.; Medienmitteilung SiK-SR vom 26.3.21
6) AB SR, 2021, S. 1050 ff.
7) Medienmitteilung EDA vom 1.4.21; Medienmitteilung EDA vom 4.4.21; Medienmitteilung EDA vom 6.4.21; Medienmitteilung
EDA vom 8.4.21; CdT, LT, Lib, 6.4.21
8) AB SR, 2022, S. 526 f.
9) AB NR, 2022, S. 2374 ff.; Bericht WAK-NR vom 25.10.22
10) AB SR, 2022, S. 174 ff. 
11) AB SR, 2020, S.1292 ff.
12) AB SR, 2022, S.236 ff.
13) Blick, NZZ, 6.1.22; 24H, TA, 7.1.22; NZZ, 8.1.22; AZ, NZZ, 10.1.22; TA, 11.1.22; Exp, 14.1.22; LT, 15.1.22; TA, 18.1.22; NZZ, 19.1.22;
24H, NZZ, TA, 21.1.22; LT, Lib, SGT, 22.1.22; WOZ, 27.1.22; CdT, 28.1.22; Blick, 29.1.22; So-Bli, 30.1.22; 24H, NZZ, SGT, TZ,
31.1.22; TA, TG, 1.2.22; 24H, CdT, TA, 2.2.22; NZZ, 3.2.22; SGT, TA, 4.2.22; LT, NZZ, 5.2.22; LT, 7.2.22; NZZ, 8.2.22; Blick, CdT,
Exp, LT, NZZ, SGT, TA, 14.2.22
14) AB SR, 2022, S.264 ff.
15) AB NR, 2022, S. 1265 ff.; AB NR, 2022, S. 1278 f.; AB SR, 2022, S. 489 ff.; AB SR, 2022, S. 495 f.
16) AB SR, 2021, S. 270 ff.
17) AB SR, 2022, S. 1222 ff.; Mo. 22.3921
18) AB SR, 2021, S. 665; Bericht WBK-SR vom 29.3.21
19) Medienmitteilung FK-NR vom 26.02.21; Medienmitteilung FK-SR vom 19.02.21; Medienmitteilung RK-NR vom 26.02.21;
Medienmitteilung SGK-NR vom 19.02.21; Medienmitteilung WAK-NR vom 27.02.21; Medienmitteilung WAK-SR vom 24.02.21;
Medienmitteilung WBK-SR vom 23.02.21; SGT, 26.2.21; TA, 27.2.21; So-Bli, 28.2.21; AZ, Blick, NZZ, 1.3.21; CdT, LT, TA, 2.3.21
20) AB SR, 2021, S. 70 ff.
21) AB SR, 2021, S. 825
22) AB NR, 2022, S. 1335; AB SR, 2022, S. 411 ff.; AB SR, 2022, S. 632
23) AB SR, 2022, S. 1217 ff.
24) AB SR, 2021, S. 708 f.
25) AB SR, 2021, S. 743 ff.; Medienmitteilung WBK-SR vom 2.2.21; Medienmitteilung WBK-SR vom 23.2.21; Medienmitteilung
WBK-SR vom 27.4.21
26) AB SR, 2022, S. 777 f.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.23 23


